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Auf Grund des § 9b Satz 1 des Schornsteinfeger-Handwerksgeset-
zes vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), das zuletzt durch 
Artikel 16 des Gesetzes vom 16. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2187) 
geändert worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1
Die Schornsteinfegerausschreibungs- und Auswahlverordnung 

vom 1. April 2014 (GVBl. S. 86) wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift von § 1 wie folgt gefasst:

„§ 1 
Anwendungsbereich“.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „den Ausschreibungsporta-

len“ durch die Wörter „dem Ausschreibungsportal“ ersetzt 
und die Wörter „und Berlins“ gestrichen.

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Sofern bekannt, soll angegeben werden, ob sich die Inhabe-
rin oder der Inhaber des ausgeschriebenen Bezirks bewirbt.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „vier“ durch das Wort „fünf“ 

ersetzt.
bb) In Satz 3 wird das Wort „Einsendung“ durch das Wort 

„Übermittlung“ ersetzt.
cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

„Die Bewerbungsunterlagen können schriftlich oder 
elektronisch eingereicht werden.“

dd)  In dem neuen Satz 5 werden die Wörter „Posteingangs 
(Posteingangsstempel)“ durch das Wort „Eingangs“ er-
setzt.

ee)  Folgender Satz wird angefügt:
„Die Auswahlentscheidung soll drei Monate vor dem 
Vergabetermin erfolgen.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „und handschriftlich 
unterzeichnet ist“ gestrichen.

Erste Verordnung
zur Änderung der Schornsteinfegerausschreibungs- und Auswahlverordnung

Vom 1. Dezember 2020

cc) In Nummer 4 werden die Wörter „vom 20. Dezember 
2007 (BGBl. I. S. 3075)“ durch die Wörter „vom  
18. März 2016 (BGBl. I S. 509) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

dd) Nummer 6 wird wie folgt geändert:
aaa)  In Buchstabe b wird das Wort „fünf“ durch das 

Wort „sieben“ ersetzt.
bbb) Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

„c)  gesetzlich vorgeschriebene oder vorgesehene 
Ausfallzeiten während der letzten zehn Jahre, 
insbesondere Grundwehr- oder Wehrersatz-
dienste, Mutterschutz- und Elternzeiten, Pflege-
zeiten und Zeiten der Berufsunfähigkeit,“

ee) In Nummer 7 wird das Wort „unterzeichnete“ gestri-
chen.

ff) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:
„8.  eine Eigenerklärung darüber, ob innerhalb der letz-

ten zwölf Monate gegen die Bewerberin oder den 
Bewerber strafgerichtliche Verurteilungen ergangen 
sind oder ob ein gerichtliches Strafverfahren anhän-
gig oder ein anhängiges Ermittlungsverfahren be-
kannt ist,“

gg) In Nummer 9 wird das Wort „unterzeichnete“ gestrichen 
und der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

hh) Folgende Nummern 10 und 11 werden angefügt:
„10.  eine Eigenerklärung darüber, ob eine dieser Bewer-

bung vorangegangene Bestellung innerhalb der 
letzten sieben Jahre vor Beginn der Ausschreibung 
gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 2 des Schornstein-
feger-Handwerksgesetzes aufgehoben oder die Be-
stellung sonst zurückgenommen oder widerrufen 
wurde oder ob andere Aufsichtsmaßnahmen im 
Sinne von § 21 Absatz 3 des Schornsteinfe-
ger-Handwerksgesetzes ergriffen wurden, wobei 
jeweils die seinerzeit zuständige Behörde, die ge-
nauen Maßnahmen sowie das Aktenzeichen des 
Verfahrens anzugeben sind, sowie

11.  in Fällen, in denen die Bewerberin oder der Bewer-
ber bereits Inhaberin oder Inhaber eines Kehrbe-
zirks außerhalb des Landes Berlin ist, den Namen 
und die Kontaktdaten der für diesen Bezirk zustän-
digen Aufsichtsbehörde.“
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Bewerbungsunterlagen können bei der Behörde 
schriftlich oder elektronisch eingereicht werden.“

bb)  Satz 2 wird aufgehoben.
cc)  In dem neuen Satz 2 wird die Angabe „9“ durch die An-

gabe „10“ ersetzt.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Die Bescheinigung in Steuersachen kann schriftlich 
oder elektronisch eingereicht werden.“

bb) In dem neuen Satz 3 werden nach dem Wort „bereits“ 
die Wörter „Inhaberin oder“ eingefügt.

d) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
„Die Bewerberin oder der Bewerber muss die Rangfolge der 
Bezirke, auf die sie oder er sich bewirbt, in der Bewerbung 
verbindlich angeben.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Anlage 1a (gültig vom  
1. März 2014 bis 31. Dezember 2014) oder Anlage 1b 
(gültig ab 1. Januar 2015)“ durch die Angabe „Anla-
ge 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ er-
setzt.

b) In Absatz 6 wird Satz 2 aufgehoben.
5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „per E-Mail“ durch das 

Wort „elektronisch“ ersetzt und nach dem Wort „schrift-
lichen“ die Wörter „oder elektronischen“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „zweiten“ ein Komma 
und nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „Im Falle der 
Ablehnung wird die“ die Wörter „Bewerberin oder der Be-
werber bei Bewerbungen auf weitere Bezirke zum gleichen 
Vergabetermin vom weiteren Auswahlverfahren für diese 
Bezirke ausgeschlossen und die“ eingefügt.

c) In Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.
6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „in Kopie“ durch die 
Wörter „nicht im Original“ ersetzt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) Die Bestellung setzt voraus, dass eine bisherige Be-

stellung der Bewerberin oder des Bewerbers für einen ande-
ren Bezirk erloschen oder aufgehoben worden ist.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt geän-
dert:
aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Zur Bestellung ist der Nachweis über die persönliche 
Eintragung mit dem Schornsteinfegerhandwerk in die 
Handwerksrolle oder die zum Bestellungstag beantragte 
Eintragung vorzulegen.“

bb) In dem neuen Satz 4 wird das Wort „Auflistung“ durch 
die Wörter „verbale Umgrenzung“ ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und die Wörter „die 
zuständige Handwerkskammer zur Eintragung in das 
Schornsteinfegerregister und“ werden gestrichen und nach 
dem Wort „Berlin“ werden die Wörter „und den Zentralver-
band Deutscher Schornsteinfeger e.V. – Gewerkschaftlicher 
Fachverband –“ eingefügt.

7. § 7 wird aufgehoben.
8. Die Anlagen 1a und 1b werden durch folgende Anlage 1 ersetzt:
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„Anlage 1
(zu § 4 Absatz 2)

Wertung der Kriterien für die Bewerberauswahl

Als geeignet gelten ausschließlich Bewerberinnen und Bewerber, die
a) die handwerksrechtlichen Voraussetzungen zur selbstständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks besitzen und
b) die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit besitzen, das heißt, insbesondere zur ordnungsgemäßen Ausführung der hoheitlichen Auf-

gaben und gewissenhaften Geschäftsführung bereit und in der Lage sind und die für das Schornsteinfegerwesen maßgeblichen Vorschrif-
ten und Regelungen beachten.

Als befähigt gelten Bewerberinnen und Bewerber, die
a) über die für die Ausübung der Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfe-

ger erforderlichen Rechtskenntnisse verfügen und
b) die Sachkunde gemäß den Technischen Regeln für Gefahrstoffe Asbest-Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten Anlage 4 

besitzen.
Die Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Bewerberinnen und Bewerber wird im Weiteren mittels folgenden Punktesystems be-
wertet, wobei die einzelnen nach I. bis V. erzielten Punkte addiert werden und von der Summe ggf. nach VI. subtrahiert wird:

I. Prüfungsleistungen im Schornsteinfegerhandwerk
1. Durchschnitt der Prüfungsnoten der Prüfungsbereiche Fachtheorie und 

Fachpraxis der Meisterprüfung im Schornsteinfegerhandwerk
Note 1 4 Punkte

Note 1,5 3,5 Punkte

Note 2 3 Punkte

Note 2,5 2,5 Punkte

Note 3 2 Punkte

Note 3,5 1,5 Punkte

Note 4 1 Punkt

2. Gesamtprüfungsnote oder, sofern eine Gesamtprüfungsnote nicht ausgewie-
sen ist, Durchschnitt der Prüfungsteilnoten der Gesellenprüfung im Schorn-
steinfegerhandwerk

Note 1 2 Punkte

Note 1,5 1,75 Punkte

Note 2 1,5 Punkte

Note 2,5 1,25 Punkte

Note 3 1 Punkt

Note 3,5 0,75 Punkte

Note 4 0,5 Punkte

Der Durchschnitt der Prüfungsteilnoten ist auf eine Dezimalstelle kaufmännisch zu runden. Die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz 
erworbene Berufsqualifikation steht der Meisterprüfung nach Ziffer I.1 oder der Gesellenprüfung nach Ziffer I.2 gleich, wenn sie 
als gleichwertig anerkannt ist.

II. Berufszeiten im Schornsteinfegerhandwerk
Betrachtet wird der Zeitraum der letzten zehn Jahre vor Veröffentlichung der Ausschreibung.

1. Zeiten als Inhaberin oder Inhaber eines Kehrbezirks pro
Monat

0,166
Punkte

2. Zeiten im Schornsteinfegerhandwerk mit Meisterprüfung im Schornsteinfe-
gerhandwerk

pro
Monat

0,125
Punkte

3. Zeiten im Schornsteinfegerhandwerk mit Gesellenprüfung im Schornsteinfe-
gerhandwerk

pro
Monat

0,083
Punkte

Gesetzlich vorgeschriebene oder vorgesehene Ausfallzeiten während der letzten zehn Jahre vor Veröffentlichung der Ausschrei-
bung, insbesondere Grundwehr- oder Wehrersatzdienste, Mutterschutz- und Elternzeiten, Pflegezeiten und Zeiten der Berufsun-
fähigkeit werden im Rahmen der vorstehenden Zeiten bis zu einer Höchstgrenze von 24 Monaten berücksichtigt. Die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder in der Schweiz erworbenen Berufszeiten stehen den Berufszeiten nach Ziffer II.1. bis 3. gleich, wenn sie ihrer Tätigkeit nach 
gleichwertig sind.
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III. Qualifikationen und Abschlüsse mit Bezug zum Schornsteinfegerhandwerk
1. Geprüfte Betriebswirtin nach der Handwerksordnung/Geprüfter Betriebswirt 

nach der Handwerksordnung (ehemals Betriebswirtin/Betriebswirt HWK, Be-
triebswirtin/Betriebswirt des Handwerks) als höchste Ausbildung im Hand-
werk

1 Punkt

2. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige im Schornsteinfegerhand-
werk/Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Schornstein-
fegerhandwerk

1 Punkt

3. Geprüfte Gebäudeenergieberaterin (HWK)/Geprüfter Gebäudeenergieberater 
(HWK)

1 Punkt

4. Geprüfte Brandschutztechnikerin oder -beauftragte/Geprüfter Brandschutz-
techniker oder -beauftragter (Fachkraft für brandschutztechnische Bewertung 
von Gebäuden) mit einem Ausbildungsumfang von mindestens 64 Unter-
richtseinheiten (UE). Eine UE muss mindestens 45 Minuten umfassen.

1 Punkt

5. Erfüllen der Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle für das 
Maurer- und Betonbauer-Handwerk, das Ofen- und Luftheizungsbauer-Hand-
werk oder das Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk.

je Handwerk 0,5 Punkte

IV. Fort- und Weiterbildungen
Betrachtet wird der Zeitraum der letzten sieben Jahre vor Veröffentlichung der Ausschreibung. Es werden maximal 15 Punkte 
berücksichtigt. Eine Unterrichtseinheit (UE) muss mindestens 45 Minuten umfassen. Bei Fortbildungsveranstaltungen, die nicht 
in Präsenzform durchgeführt werden, müssen die Möglichkeiten der Interaktion des Referenten mit den Teilnehmern sowie der 
Teilnehmer untereinander während der Dauer der Fortbildungsveranstaltung sichergestellt sein und der Nachweis der durchgän-
gigen Teilnahme erbracht werden.
1. Schulung im allgemeinen Verwaltungsrecht sowie berufsbezogenen besonde-

ren Verwaltungsrecht (insbesondere zum Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) 
durch eine Dozentin oder einen Dozenten, die oder der ein rechtswissenschaft-
liches Studium an einer Universität mit der ersten Staatsprüfung und einen 
anschließenden Vorbereitungsdienst mit der zweiten Staatsprüfung abge-
schlossen hat

je 4 UE 0,5 Punkte
(maximal
5 Punkte)

2. Schulung zum Datenschutz je 4 UE 0,5 Punkte
(maximal
2 Punkte)

3. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit Bezug zum hoheitlichen Aufgaben-
bereich einer Handwerkskammer oder Innung für das Schornsteinfegerhand-
werk, des Zentralverbandes der Schornsteinfeger, der Bauberufsgenossen-
schaft sowie des Vereins „Die Handwerksschule e.V.“ oder anderer, nach 
ISO 9001 oder 14001 zertifizierter Bildungsträger

je 4 UE 0,25
Punkte

4. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit Bezug zum Schornsteinfegerhand-
werk von anderen Anbietern

je 4 UE 0,125
Punkte

V. Qualitätsmerkmale
Betrachtet wird der Zeitraum der letzten sieben Jahre vor Veröffentlichung der Ausschreibung.

1. Aufbau und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems gemäß 
ISO 9001 (QM-System)

2 Punkte

2. Für Bewerberinnen und Bewerber, die bisher keinen eigenen Betrieb im 
Schornsteinfegerhandwerk geführt haben, die Absolvierung eines Existenz-
gründerlehrgangs mit einem Umfang von mindestens 16 Unterrichtseinheiten 
(UE). Eine UE muss mindestens 45 Minuten umfassen.

1 Punkt

VI. Punktabzüge
Betrachtet wird der Zeitraum der letzten sieben Jahre vor Veröffentlichung der Ausschreibung.

1. Verweis nach § 21 Absatz 3 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes je Maßnahme minus 1 Punkt

2. Warnungsgeld nach § 21 Absatz 3 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes
bis einschließlich 10 000 Euro;
10 001 Euro bis 20 000 Euro

je Maßnahme
minus 2 Punkte
minus 3 Punkte

3. Aufhebung der Bestellung nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 des Schornsteinfe-
ger-Handwerksgesetzes, Rücknahme oder Widerruf der Bestellung“

je Maßnahme minus 5 Punkte
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9. Anlage 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2
(zu § 6 Absatz 3)

Erklärung

Der Schornsteinfegermeister Herr …………… /Die Schornsteinfegermeisterin Frau …………… erklärt nach der Erläuterung des Sachver-
haltes Folgendes:
- „ Mir wurde heute die mit Wirkung vom …………… erteilte und bis zum …………… befristete Bestellung als bevollmächtigter Bezirks-

schornsteinfeger/als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin im Bezirk Nummer …………… bekannt gegeben. Ich bin mit der Über-
nahme dieses Bezirks einverstanden.

-  Zugleich wurde mir hierbei eröffnet, dass ich zur ordnungsgemäßen Ausführung der mir übertragenen Arbeiten und gewissenhaften Ge-
schäftsführung verpflichtet bin. Dazu gehört insbesondere die genaue Beachtung der Vorschriften und Regelungen im Schornsteinfeger-
wesen, wie des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes, der Kehr- und Überprüfungsordnung, der Verordnung über kleine und mittlere 
Feuerungsanlagen und der auf Grund von § 1 Absatz 1 Satz 3 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, 
und der bauaufsichtlichen und fachspezifischen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung.

-  Darüber hinaus wurde ich darauf hingewiesen, dass ich auch außerhalb meiner Berufstätigkeit der Achtung und dem Vertrauen in meinen 
Beruf gerecht werden muss.

-  Sollten insbesondere während des ersten Bestellungsjahres Umstände persönlicher, familiärer, gesundheitlicher oder beruflicher Art auf-
treten, die die Verwaltung des Bezirks in irgendeiner Weise beeinträchtigen, bin ich verpflichtet, dies unverzüglich der zuständigen Be-
stellungsbehörde zur Kenntnis zu geben. Dies gilt auch, wenn ich bei der Übernahme des Bezirks feststelle, dass durch den Vorgänger/die 
Vorgängerin der Bezirk nicht ordnungsgemäß verwaltet wurde und das erste Bestellungsjahr nicht ausreichen würde, alle Mängel zu be-
seitigen. Komme ich dieser Anzeigepflicht nicht nach, gehen im Falle einer Überprüfung meiner Bezirksverwaltung in der Regel am Ende 
des ersten Bestellungsjahres alle festgestellten Pflichtverletzungen, auch wenn sie mein Vorgänger/meine Vorgängerin begangen haben 
sollte, zu meinen Lasten.

- Ich erkläre außerdem, dass
 □ ich in geordneten finanziellen Verhältnissen lebe,
 □ keine Verbindlichkeiten gegenüber Steuerbehörden oder Sozialversicherungsträgern bestehen und
 □  gegen mich innerhalb der letzten zwölf Monate keine strafgerichtlichen Verurteilungen ergangen sind, kein gerichtliches Strafver-

fahren anhängig ist und mir kein anhängiges Ermittlungsverfahren bekannt ist.
-  Ich bin einverstanden, dass meine nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz erforderlichen Daten an das beim Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle geführte Register (Schornsteinfegerregister) übermittelt und dort gespeichert werden.
-  Unter Hinweis auf die einschlägigen Vorschriften wurde ich zur gewissenhaften Ausübung meiner Tätigkeit als bevollmächtigter Bezirks-

schornsteinfeger/als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin durch Handschlag verpflichtet.
- Nach der Verpflichtung wurden mir die Bestellungsurkunde und die schriftliche Verbalumgrenzung des Bezirks ausgehändigt.“

……………………………………………………….
Unterschrift der Erklärenden / des Erklärenden

……………………………………………………….
Unterschrift der Verhandlungsführerin / des Verhandlungsführers.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. Dezember 2020

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

R.  G ü n t h e r
Senatorin für Umwelt Verkehr 

und Klimaschutz
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begleitet werden, dürfen nicht zu einer Verschlechterung bei der 
Bildung der Zeugnisnote führen.

(3) Bei Schülerinnen und Schülern, die aus gesundheitlichen Grün-
den während der Pandemie überwiegend oder vollständig von der 
Teilnahme am Präsenzunterricht in der Schule befreit sind, wird im 
jeweiligen Bewertungszeitraum auf die Ausweisung von Teilnoten 
verzichtet, wenn eine verlässliche Differenzierung nicht möglich ist.

(4) Kann in einem Fach aus Gründen, die die Schülerin oder der 
Schüler nicht zu vertreten hat, insbesondere wegen pandemiebe-
dingten Unterrichtsausfalls, keine Zeugnisnote nach Absatz 1 ge-
bildet werden, gilt der Unterricht als nicht erteilt.

§ 4 
Lernerfolgskontrollen  

und Anzahl der Klassenarbeiten
(1) Sofern im Schuljahr 2020/2021 in einer Klasse pandemiebe-

dingt für die Dauer von insgesamt mehr als vier Wochen Präsenz-
unterricht nicht oder nur eingeschränkt stattfindet, wird die Mindest-
zahl an Klassenarbeiten je Unterrichtsfach abweichend von § 20 
Absatz 2 Satz 4 und 5 der Grundschulverordnung auf zwei Klassen-
arbeiten reduziert. In diesem Fall kann die jeweilige Fachkonferenz 
beschließen, dass der Anteil schriftlicher Leistungen zu einem gerin-
geren Anteil in die Zeugnisnote eingeht, als in § 19 Absatz 8 Satz 3 
der Grundschulverordnung festgelegt. Der Anteil schriftlicher Leis-
tungen an der Zeugnisnote darf auch in den Fällen des Satzes 2 ein 
Viertel nicht unterschreiten.

(2) Klassenarbeiten gemäß § 20 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a der 
Grundschulverordnung werden grundsätzlich in Präsenz durchge-
führt. Kann eine Klassenarbeit pandemiebedingt aus Gründen des 
Gesundheits- oder Infektionsschutzes nicht in der Schule geschrie-
ben werden, bestimmt die Schulleitung einen anderen geeigneten 
Ort, an dem die Klassenarbeit unter Aufsicht einer Lehrkraft durch-
geführt wird.

(3) Bei Schülerinnen und Schülern, die aus gesundheitlichen 
Gründen während der Pandemie vollständig von der Teilnahme am 
Präsenzunterricht in der Schule befreit sind und bei denen die Auf-
sicht im Rahmen der Bearbeitung von Klassenarbeiten und anderen 
schriftlichen Leistungsnachweisen nicht sichergestellt werden kann, 
erfolgt eine vergleichbare Leistungsfeststellung in anderer Form. In 
diesem Fall kann abweichend von § 19 Absatz 8 Satz 3 der Grund-
schulverordnung die das Fach unterrichtende Lehrkraft nach päda-
gogischem Ermessen entscheiden, in welchem Umfang die schrift-
lichen Leistungen in die Zeugnisnote eingehen.

§ 5 
Besondere Förderung für Schülerinnen und  
Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache

Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende Deutschkenntnisse, 
deren Lernprozess beim Erwerb der deutschen Sprache im Schuljahr 
2019/2020 pandemiebedingt so umfassend beeinträchtigt wurde, 
dass sie dadurch nicht die zu erwartenden Fortschritte bei der Aus-
drucks- und Verständigungsfähigkeit in der deutschen Sprache ge-
macht haben, können abweichend von § 17 Absatz 4 Satz 1 der 
Grundschulverordnung an ihren Lernstand angepasste Maßnahmen 
des Nachteilsausgleichs und Notenschutzes gemäß § 17 Absatz 4 
und 5 der Grundschulverordnung auch dann erhalten, wenn sie be-
reits im dritten Jahr eine deutschsprachige Regelklasse besuchen.

Auf Grund von § 15 Absatz 4, § 20 Absatz 8, §§ 27, 28 Absatz 6, 
§§ 39, 40 Absatz 2 und 6, § 58 Absatz 10, § 59 Absatz 7 und § 60 
Absatz 4 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das 
zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. 
S. 807) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie:

Teil 1 
Allgemeines

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die im Hinblick auf die im Schuljahr 
2020/2021 im Land Berlin pandemiebedingt aus Gründen des Infek-
tions- sowie Gesundheitsschutzes eintretenden Einschränkungen des 
Unterrichtsbetriebs an den Schulen und Einrichtungen des Zweiten 
Bildungswegs erforderlichen Abweichungen von Vorgaben der 
Grundschulverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 16, 140), die 
zuletzt durch Artikel 19 der Verordnung vom 1. September 2020 
(GVBl. S. 683) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
der Sekundarstufe I-Verordnung vom 31. März 2010 (GVBl. S. 175), 
die zuletzt durch Artikel 20 der Verordnung vom 1. September 2020 
(GVBl. S. 683) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
der Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-Verordnung vom 1. Oktober 
2013 (GVBl. S. 529), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
3. August 2018 (GVBl. S. 506) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
vom 18. April 2007 (GVBl. S. 156), die zuletzt durch Artikel 24 der 
Verordnung vom 1. September 2020 (GVBl. S. 683) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie der Verordnung über die 
staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin vom  
11. Februar 2010 (GVBl. S. 88), die zuletzt durch Artikel 25 der Ver-
ordnung vom 1. September 2020 (GVBl. S. 683) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung.

Teil 2 
Sonderregelungen für die Primarstufe

§ 2 
Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause

(1) Die Teilnahme am schulisch angeleiteten Lernen zu Hause gilt 
als Unterrichtsteilnahme.

(2) Die Möglichkeit des Zugangs zum schulisch angeleiteten Ler-
nen zu Hause ist für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. 
Für das Lernen zu Hause entwickelt jede Schule ein Verfahren zur 
Verbindung von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen 
zu Hause entsprechend den Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde.

§ 3 
Leistungsbewertung und Bildung der Zeugnisnoten

(1) Soweit dies auf Grund der vorliegenden Bewertungen pädago-
gisch möglich ist, werden im Schuljahr 2020/2021 Zeugnisnoten 
auch dann gebildet, wenn die in § 19 Absatz 8 Satz 6 der Grund-
schulverordnung vorgesehene Mindestdauer der Unterrichtsteilnah-
me unterschritten wurde.

(2) Aufgaben im Rahmen des schulisch angeleiteten Lernens zu 
Hause, die nicht im Präsenzunterricht eingeführt und pädagogisch 

Verordnung 
zur Anpassung von Regelungen für die Primarstufe und die Sekundarstufe I und II  

zur Bewältigung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Schuljahr 2020/2021  
(Schulstufen-COVID-19-Verordnung 2020/2021 – SchulstufCOV-19-VO 2020/2021) 

Vom 14. Dezember 2020
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Teil 3 
Sonderregelungen für die Sekundarstufe I

§ 6 
Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause

(1) Die Teilnahme am schulisch angeleiteten Lernen zu Hause gilt 
als Unterrichtsteilnahme.

(2) Die Möglichkeit des Zugangs zum schulisch angeleiteten Ler-
nen zu Hause ist für alle Schülerinnen und Schüler und Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer zu gewährleisten. Für das Lernen zu Hause 
entwickelt jede Schule ein Verfahren zur Verbindung von Präsenz-
unterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause entsprechend 
den Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde.

§ 7 
Leistungsbewertung und  

Bildung der Zeugnisnoten
(1) Soweit dies auf Grund der vorliegenden Bewertungen pädago-

gisch möglich ist, werden im Schuljahr 2020/2021 Zeugnisnoten 
auch dann gebildet, wenn die in § 20 Absatz 4 Satz 1 der Sekundar-
stufe I-Verordnung und § 12 Absatz 2 Satz 1 der Zweiter Bildungs-
weg-Lehrgangs-Verordnung vorgesehene Mindestdauer der Unter-
richtsteilnahme unterschritten wurde.

(2) Die während des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause er-
brachten Leistungen werden zur Leistungsbewertung herangezogen. 
Dabei sind der Zugang zu den Aufgabenstellungen beim schulisch 
angeleiteten Lernen zu Hause und die den Schülerinnen und Schü-
lern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Aufgabenbe-
arbeitung zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten an-
gemessen zu berücksichtigen. Bei Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Ler-
nen“ dürfen Aufgaben im Rahmen des schulisch angeleiteten Ler-
nens zu Hause, die nicht im Präsenzunterricht eingeführt und päda-
gogisch begleitet werden, nicht zu einer Verschlechterung bei der 
Bildung der Zeugnisnote führen.

(3) Sofern Teilnoten in einzelnen Fächern gemäß § 20 Absatz 1 
Satz 6 der Sekundarstufe I-Verordnung ausgewiesen werden, wird 
bei Schülerinnen und Schülern, die aus gesundheitlichen Gründen 
während der Pandemie überwiegend oder vollständig von der Teil-
nahme am Präsenzunterricht in der Schule befreit sind, im jeweili-
gen Bewertungszeitraum auf diese Ausweisung verzichtet, wenn 
eine verlässliche Differenzierung nicht möglich ist.

(4) Kann in einem Fach aus Gründen, die die Schülerin oder der 
Schüler oder die Teilnehmerin oder der Teilnehmer nicht zu vertre-
ten hat, insbesondere wegen pandemiebedingten Unterrichtsausfalls, 
keine Zeugnisnote nach Absatz 1 gebildet werden, gilt der Unter-
richt als nicht erteilt.

§ 8 
Lernerfolgskontrollen  

und Anzahl der Klassenarbeiten
(1) Klassenarbeiten gemäß § 19 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 der 

Sekundarstufe I-Verordnung und § 11 Absatz 1 der Zweiter Bil-
dungsweg-Lehrgangs-Verordnung werden grundsätzlich in Präsenz 
durchgeführt. Kann eine Klassenarbeit pandemiebedingt aus Grün-
den des Gesundheits- oder Infektionsschutzes nicht in der Schule 
geschrieben werden, bestimmt die Schulleitung einen anderen ge-
eigneten Ort, an dem die Klassenarbeit unter Aufsicht einer Lehr-
kraft durchgeführt wird. Bei Schülerinnen und Schülern oder Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, die aus gesundheitlichen Gründen 
während der Pandemie das Haus nicht verlassen dürfen, kann auf 
Antrag und bei Vorlage einer besonders begründeten ärztlichen Be-
scheinigung, die die Risikosituation der Schülerin oder des Schülers 
oder der Teilnehmerin oder des Teilnehmers erläutert (sogenanntes 
qualifiziertes Attest), die Leistungsüberprüfung in Form einer Klas-
senarbeit im häuslichen Umfeld unter Aufsicht einer Lehrkraft statt-
finden.

(2) Für andere als die in Absatz 1 genannten Lernerfolgskontrol-
len gelten insbesondere die Vorgaben des Handlungsrahmens für das 
Schuljahr 2020/2021. Die Feststellung der Lern-, Leistungs- und 
Kompetenzentwicklung kann auch mittels Videokonferenz erfolgen.

(3) An Integrierten Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen und 
Gymnasien kann die Schulleiterin oder der Schulleiter im Schuljahr 
2020/2021 auf Vorschlag der Fachkonferenz in den Jahrgangsstufen 
8 bis 10 die Mindestzahl der Klassenarbeiten auch in der zweiten 
und der dritten Fremdsprache abweichend von § 19 Absatz 3 Satz 4 
der Sekundarstufe I-Verordnung in Verbindung mit Anlage 4 zur 
Sekundarstufe I-Verordnung um jeweils eine Klassenarbeit reduzie-
ren, sofern in diesen Jahrgangsstufen eine Vergleichsarbeit, eine 
vergleichende Arbeit oder eine schriftliche Prüfung gemäß § 34 
Absatz 1 der Sekundarstufe I-Verordnung geschrieben wird, die 
Fremdsprache spätestens in der Jahrgangstufe 7 begonnen wurde 
und die Reduzierung pädagogisch vertretbar ist.

§ 9 
Leistungsdifferenzierung –  

der Wechsel in einen ER-Kurs
Im Schuljahr 2020/2021 ist abweichend von § 27 Absatz 5 Satz 1 

der Sekundarstufe I-Verordnung am Ende des ersten Schulhalbjah-
res der Jahrgangsstufe 10 auf Antrag der Wechsel in einen ER-Kurs 
in zwei Fächern zulässig. § 27 Absatz 5 Satz 2 der Sekundarstufe 
I-Verordnung bleibt unberührt.

§ 10 
Besondere Förderung für Schülerinnen und  
Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache

Schülerinnen und Schüler ohne hinreichende Deutschkenntnisse, 
deren Lernprozess beim Erwerb der deutschen Sprache im Schuljahr 
2019/2020 pandemiebedingt so umfassend beeinträchtigt wurde, 
dass sie dadurch nicht die zu erwartenden Fortschritte bei der Aus-
drucks- und Verständigungsfähigkeit in der deutschen Sprache ge-
macht haben, können abweichend von der in § 17 Absatz 8 Satz 1 
der Sekundarstufe I-Verordnung vorgesehenen Höchstdauer an 
ihren Lernstand angepasste Maßnahmen des Nachteilsausgleichs bis 
zum Abschluss des Schuljahres 2020/2021 erhalten, um ihre nicht 
ausreichenden Deutschkenntnisse auszugleichen.

§ 11 
Videoübertragung bei Prüfungen

(1) Für die im Schuljahr 2020/2021 zu bildenden Ausschüsse gilt 
im Falle der Fortdauer der Pandemie zum Zeitpunkt der Prüfung 
auch ein Ausschussmitglied als anwesend im Sinne des § 37 Ab-
satz 3 Satz 2 und 3 der Sekundarstufe I-Verordnung und des § 23 
Absatz 1 der Zweiter Bildungsweg-Lehrgangs-Verordnung, wenn es 
mittels Videokonferenz dem jeweiligen Ausschuss zugeschaltet 
wird. Über die Befreiung des Ausschussmitglieds von der Pflicht zur 
persönlichen Anwesenheit und die Zuschaltung mittels Videokonfe-
renz entscheidet die oder der Prüfungssitzende nach Vorgaben der 
Schulaufsichtsbehörde.

(2) Prüflinge können im Schuljahr 2020/2021 im Falle der Fort-
dauer der Pandemie zum Zeitpunkt der Prüfung zur Prüfungsteil-
nahme mittels Videokonferenz zugelassen werden, wenn sie oder 
eine mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt lebende Person 
einer Personengruppe angehören, die nach Erkenntnissen des Ro-
bert Koch-Instituts ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf 
einer COVID-19-Erkrankung hat oder sie wegen einer infektions-
schutzrechtlichen Anordnung des Gesundheitsamtes nicht am Prü-
fungsort erscheinen dürfen und sie die Prüfungsteilnahme mittels 
Videokonferenz bei der oder dem Prüfungsvorsitzenden unverzüg-
lich nach Bekanntwerden des Antragsgrundes und spätestens bis zu 
fünf Arbeitstage vor dem anberaumten Prüfungstermin beantragt 
haben. Die Gründe für die beantragte Prüfungsteilnahme mittels 
Videokonferenz gemäß Satz 1 sind durch ein qualifiziertes ärztliches 
Attest im Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 3 nachzuweisen.
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wertungen des allgemeinen Teils gemäß § 14 Absatz 8 Satz 1 der 
Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 15 Absatz 8 Satz 1 
der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien 
des Landes Berlin. § 14 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung über die 
gymnasiale Oberstufe und § 15 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung über 
die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin 
gelten mit der Maßgabe, dass die dort in Bezug genommene Zeitvor-
gabe als eingehalten gilt, wenn die Dauer der Klausur mindestens 
180 Minuten beträgt.

§ 15 
Wahl der Prüfungsfächer

Über die Fälle des § 23 Absatz 5 Satz 3 der Verordnung über die 
gymnasiale Oberstufe und des § 25 Absatz 6 Satz 3 der Verordnung 
über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Ber-
lin hinaus können die Schulleiterin oder der Schulleiter Ausnahmen 
von § 23 Absatz 5 Satz 1 der Verordnung über die gymnasiale Ober-
stufe und die Leiterin oder der Leiter der Einrichtung Ausnahmen 
von § 25 Absatz 6 Satz 1 der Verordnung über die staatlichen Kol-
legs und Abendgymnasien des Landes Berlin auch für solche Fächer 
festlegen, die im Schuljahr 2020/2021 in der Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe oder der letzten vor Eintritt in die Qualifika-
tionsphase besuchten Jahrgangsstufe, die im Schuljahr 2020/2021 
durchlaufen wurde, auf Grund von nicht von der Schülerin oder dem 
Schüler zu vertretenden Umständen nicht durchgehend unterrichtet 
wurden.

§ 16 
Videoübertragung bei Prüfungen

(1) Für die im Schuljahr 2020/2021 zu bildenden Ausschüsse gilt 
im Falle der Fortdauer der Pandemie zum Zeitpunkt der Prüfungen 
auch ein Ausschussmitglied als anwesend im Sinne des § 32 Ab-
satz 5 Satz 2 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und des 
§ 33 Absatz 5 Satz 2 der Verordnung über die staatlichen Kollegs 
und Abendgymnasien des Landes Berlin, wenn es mittels Videokon-
ferenz dem jeweiligen Ausschuss zugeschaltet wird. Über die Be-
freiung des Ausschussmitglieds von der Pflicht zur persönlichen 
Anwesenheit und die Zuschaltung mittels Videokonferenz entschei-
det die oder der Prüfungsvorsitzende nach Vorgaben der Schulauf-
sichtsbehörde.

(2) Prüflinge können im Schuljahr 2020/2021 im Falle der Fort-
dauer der Pandemie zum Zeitpunkt der Prüfung zur Prüfungsteil-
nahme mittels Videokonferenz zugelassen werden, wenn sie oder 
eine mit ihnen in einem gemeinsamen Haushalt lebende Person 
einer Personengruppe angehören, die nach Erkenntnissen des Ro -
bert Koch-Instituts ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf 
einer COVID-19-Erkrankung hat oder sie wegen einer infektions-
schutzrechtlichen Anordnung des Gesundheitsamtes nicht am Prü-
fungsort erscheinen dürfen und sie die Prüfungsteilnahme mittels 
Videokonferenz bei der oder dem Prüfungsvorsitzenden unverzüg-
lich nach Bekanntwerden des Antragsgrundes und spätestens bis zu 
fünf Arbeitstage vor dem anberaumten Prüfungstermin beantragt 
haben. Die Gründe für die beantragte Prüfungsteilnahme mittels 
Videokonferenz gemäß Satz 1 sind durch ein qualifiziertes ärztliches 
Attest im Sinne von § 8 Absatz 1 Satz 3 nachzuweisen.

§ 17 
Abweichungen in den Fächern  
Sport und Darstellendes Spiel

(1) Schülerinnen und Schüler, die einer COVID-19-Risikogruppe 
angehören und für längere Zeit vom Präsenzunterricht befreit sind, 
müssen anstelle von Sport ein Ersatzfach belegen. Die Belegver-
pflichtung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung über die 
gymnasiale Oberstufe für das Fach Sport gilt damit für das jeweils 
betroffene Kurshalbjahr als erfüllt.

(2) Ergeben sich auf Grund des Übergangs zum schulisch angelei-
teten Lernen zu Hause oder auf Grund der Erteilung einer Befreiung 
vom Sportunterricht während des Kurshalbjahres Einschränkungen 
hinsichtlich der Teilnahme am praktischen Sportunterricht und ist 

Teil 4 
Sonderregelungen für die gymnasiale  

Oberstufe und die Abiturprüfung

§ 12 
Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause

(1) Die Teilnahme am schulisch angeleiteten Lernen zu Hause gilt 
als Unterrichtsteilnahme.

(2) Die Möglichkeit des Zugangs zum schulisch angeleiteten Ler-
nen zu Hause ist für alle Schülerinnen und Schüler und Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer zu gewährleisten. Für das Lernen zu Hause 
entwickelt jede Schule ein Verfahren zur Verbindung von Präsenz-
unterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause entsprechend 
den Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde.

§ 13 
Leistungsbewertung  

und Bildung der Zeugnisnoten
(1) Soweit dies auf Grund der vorliegenden Bewertungen pädago-

gisch möglich ist, werden im Schuljahr 2020/2021 Zeugnisnoten 
auch dann gebildet, wenn die in § 15 Absatz 4 Satz 1 der Verordnung 
über die gymnasiale Oberstufe und § 16 Absatz 4 Satz 1 der Ver-
ordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 
Landes Berlin vorgesehene Mindestdauer der Unterrichtsteilnahme 
unterschritten wurde.

(2) Die während des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause er-
brachten Leistungen werden zur Leistungsbewertung herangezogen. 
Dabei sind der Zugang zu den Aufgabenstellungen beim schulisch 
angeleiteten Lernen zu Hause und die den Schülerinnen und Schü-
lern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Aufgabenbe-
arbeitung zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten an-
gemessen zu berücksichtigen.

§ 14 
Lernerfolgskontrollen  

und Anzahl der Klausuren
(1) Klausuren gemäß § 14 Absatz 1 der Verordnung über die gym-

nasiale Oberstufe und § 15 Absatz 1 der Verordnung über die staat-
lichen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin werden 
grundsätzlich in Präsenz durchgeführt. Kann eine Klausur pande-
miebedingt aus Gründen des Gesundheits- oder Infektionsschutzes 
nicht in der Schule geschrieben werden, bestimmt die Schulleitung 
einen anderen geeigneten Ort, an dem die Klausur unter Aufsicht 
einer Lehrkraft durchgeführt wird. Bei Schülerinnen und Schülern 
oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die aus gesundheitlichen 
Gründen während der Pandemie das Haus nicht verlassen dürfen, 
kann auf Antrag und bei Vorlage eines qualifizierten Attests im Sin-
ne von § 8 Absatz 1 Satz 3 die Leistungsüberprüfung in Form einer 
Klausur im häuslichen Umfeld unter Aufsicht einer Lehrkraft statt-
finden.

(2) Für andere als die in Absatz 1 genannten Lernerfolgskontrol-
len gelten insbesondere die Vorgaben des Handlungsrahmens für das 
Schuljahr 2020/2021. Die Feststellung der Lern-, Leistungs- und 
Kompetenzentwicklung kann auch mittels Videokonferenz erfolgen.

(3) Im Schuljahr 2020/2021 wird im vierten Kurshalbjahr abwei-
chend von § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 der Verordnung über die 
gymnasiale Oberstufe und § 15 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 der Ver-
ordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 
Landes Berlin nur in den drei schriftlichen Prüfungsfächern jeweils 
eine Klausur geschrieben; abweichend von § 15 Absatz 4 Satz 4 der 
Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und § 16 Absatz 4 Satz 4 
der Verordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien 
des Landes Berlin wird bei der Bildung der Zeugnisnote die Teilnote 
für die Klausur stets zu einem Drittel gewichtet. In allen anderen 
Kursen im vierten Kurshalbjahr beinhaltet die Zeugnisnote abwei-
chend von § 15 Absatz 4 Satz 3 der Verordnung über die gymnasiale 
Oberstufe und § 16 Absatz 4 Satz 3 der Verordnung über die staatli-
chen Kollegs und Abendgymnasien des Landes Berlin nur die Be-
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die Bildung einer Zeugnisnote auf Grund bereits erbrachter Leistun-
gen pädagogisch nicht möglich, wird zur Leistungsüberprüfung im 
Fach Sport eine mündliche oder schriftliche Ersatzleistung heran-
gezogen.

(3) In der Abiturprüfung in den Fächern Sport und Darstellendes 
Spiel kann die Schulaufsichtsbehörde
1. auf einzelne Teile des praktischen Abschnitts verzichten,
2. den Ersatz vorgesehener praktischer Prüfungsteile durch andere 

praktische oder theoretische Prüfungsteile anordnen,
3. auf die Bewertung einzelner Prüfungsteile verzichten oder
4. auf Antrag der Schülerin oder des Schülers, bei Minderjährigen 

mit Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten, eine Änderung 
bei der Wahl des vierten Prüfungsfachs oder der fünften Prü-
fungskomponente auch zu einem späteren Zeitpunkt als den in 
§ 23 Absatz 9 Nummer 3 oder 4 der Verordnung über die gym-
nasiale Oberstufe oder § 25 Absatz 9 Nummer 3 oder 4 der Ver-
ordnung über die staatlichen Kollegs und Abendgymnasien des 
Landes Berlin jeweils genannten Terminen gestatten,

sofern die ordnungsgemäße Durchführung der Abiturprüfung in 
dem jeweiligen Fach auf Grund von Infektionsschutzmaßnahmen 
im Schuljahr 2020/2021 nicht möglich ist.

Teil 5 
Schlussvorschriften

§ 18 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach der 
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
§ 2 Absatz 1, § 3 Absatz 2, §§ 5, 6 Absatz 1, § 7 Absatz 2, § 8 Ab-
satz 3, §§ 10, 12 Absatz 1, § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 3 sowie § 17 
Absatz 1 und 2 treten mit Wirkung vom 1. August 2020 in Kraft.

Berlin, den 14. Dezember 2020

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie
Sandra S c h e e r e s
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(GVBl. S. 562), die zuletzt durch Verordnung vom 26. November 
2020 (GVBl. S. 992) geändert worden ist, verordnet hinsichtlich 
Artikel 4 die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Verordnung über erforderliche Maßnahmen zum  

Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit  
dem Coronavirus SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2- 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – InfSchMV)

Inhaltsübersicht

1. Teil Grundsätzliche Pflichten, Schutz- und Hygieneregeln
§ 1 Ziel der Verordnung; Begriffsbestimmungen
§ 2 Kontaktbeschränkung, Aufenthalt im öffentlichen Raum
§ 3 Abstandsgebot
§ 4 Mund-Nasen-Bedeckung
§ 5 Anwesenheitsdokumentation
§ 6 Schutz- und Hygienekonzept 

2. Teil   Weitere Hygiene- und Schutzregeln für besondere Bereiche
§ 7 Singen in geschlossenen Räumen
§ 8  Ausschank, Abgabe und Verkauf von alkoholischen 

Getränken; Verzehr im öffentlichen Raum
§ 9 Veranstaltungen, Personenobergrenzen

§ 10 Versammlungen
§ 11 Krankenhäuser
§ 12 Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, Wohnungslosenhilfe
§ 13 Kindertagesförderung, Hochschulen, Bildung

Auf Grund
–   des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a 

Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden ist, ver-
ordnet hinsichtlich Artikel 1 der Senat,

–  des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. No-
vember 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 5 Absatz 3 Satz 2 der 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 
(GVBl. S. 562), die zuletzt durch Verordnung vom 26. November 
2020 (GVBl. S. 992) geändert worden ist, verordnet hinsichtlich 
Artikel 2 die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung,

–  des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 2 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 5 und § 4 Absatz 5 der SARS-CoV-2-In-
fektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 562), die 
zuletzt durch Verordnung vom 26. November 2020 (GVBl. 
S. 992) geändert worden ist, verordnet hinsichtlich Artikel 3 die 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung,

–  des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. No-
vember 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 2 Absatz 3 Satz 2 sowie § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 5, § 3 Absatz 6 und § 4 Absatz 1 Nummer 9 der 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 

Verordnung 
zur Neufassung der Berliner Vorschriften zum Schutz vor  

Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
Vom 14. Dezember 2020

Bekanntmachung

Die vom Senat von Berlin am 14. Dezember 2020 erlassene Ver-
ordnung zur Neufassung der Berliner Vorschriften zum Schutz vor 
Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die gemäß § 2 Ab-
satz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechts-
verordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch 
Artikel V des Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. S. 764) ge-
ändert worden ist, am 15. Dezember 2020 im Internet auf der Home-
page des Regierenden Bürgermeisters-Senatskanzlei unter https://
www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ verkündet worden 
ist und nach ihrem Artikel 5 am 16. Dezember 2020 in Kraft treten 
wird, wird hiermit bekanntgemacht.

Berlin, den 15. Dezember 2020

Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung

Dilek K a l a y c i
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§ 14 Einzelhandel, Märkte
§ 15 Gastronomie
§ 16 Touristische Angebote, Beherbergung
§ 17 Dienstleistungen
§ 18 Sportausübung
§ 19 Kulturelle Einrichtungen
§ 20 Freizeiteinrichtungen
3. Teil Quarantänemaßnahmen
§ 21  Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende aus dem 

Ausland; Beobachtung
§ 22 Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne
§ 23 Verkürzung der häuslichen Quarantäne
4. Teil Sonderregelungen für den Jahreswechsel 2020/21
§ 24  Ausschank, Abgabe und Verkauf von alkoholischen 

Getränken
§ 25 Verwendung von Feuerwerk; Aufenthalt an belebten Orten
§ 26 Versammlungen
5. Teil  Verordnungsermächtigung; Übergangs- und Schlussvor-

schriften
§ 27 Verordnungsermächtigung
§ 28 Einschränkung von Grundrechten
§ 29 Ordnungswidrigkeiten
§ 30 Übergangsvorschrift
§ 31 Außerkrafttreten

1. Teil 
Grundsätzliche Pflichten, Schutz- und Hygieneregeln

§ 1 
Ziel der Verordnung; Begriffsbestimmungen

(1) Ziel dieser Verordnung ist die Eindämmung der fortschreiten-
den Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und der hierdurch 
verursachten Krankheit COVID-19 durch Maßnahmen zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit und zur Bewältigung der Auswirkungen 
auf das Gesundheitswesen.

(2) Der öffentliche Raum im Sinne dieser Verordnung umfasst 
alle Orte außerhalb des privaten Wohnraums und des dazugehörigen 
befriedeten Besitztums (privater Bereich).

(3) Eine Veranstaltung im Sinne dieser Verordnung ist ein zeitlich 
begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung 
oder Absicht, einer Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher 
Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwortung 
einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisa-
tion oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen teilnimmt. 
Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Arti-
kel 26 der Verfassung von Berlin stellen keine Veranstaltung dar.

(4) Eine Zusammenkunft im Sinne dieser Verordnung ist jedes 
Aufeinandertreffen von Personen, das mit einer Interaktion dieser 
Personen untereinander verbunden ist, welches nicht bereits Veran-
staltung im Sinne von Absatz 3 oder Versammlung im Sinne von 
Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von 
Berlin ist.

(5) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist eine aus handelsüblichen 
Stoffen hergestellte, an den Seiten eng anliegende, Mund und Nase 
bedeckende, textile Barriere, die auf Grund ihrer Beschaffenheit ge-
eignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchen-
partikeln und Aerosolen durch Atmen, Husten, Niesen und Ausspra-
che zu verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zerti-
fizierten Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist so zu 
tragen, dass Mund und Nase so bedeckt werden, dass eine Ausbrei-
tung von Tröpfchen und Aerosolen durch Atmen, Husten, Niesen 
oder Sprechen vermindert wird.

§ 2 
Kontaktbeschränkung,  

Aufenthalt im öffentlichen Raum
(1) Jede Person ist angehalten, die physisch sozialen Kontakte zu 

anderen Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, auf das 
absolut nötige Minimum zu reduzieren und auf Reisen zu verzichten. 
Dies gilt insbesondere für Personen, die Symptome einer Erkrankung 
mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des 
Robert Koch-Instituts aufweisen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
sind angehalten, unbürokratisch Home-Office für ihre Beschäftigten 
zu ermöglichen. Das Verlassen der eigenen Wohnung oder gewöhnli-
chen Unterkunft ist nur aus triftigen Gründen zulässig.

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt nicht gegenüber Ehe- oder Lebens-
partnerinnen und -partnern, Angehörigen des eigenen Haushalts und 
gegenüber Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, 
sowie im Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden.

(3) Triftige Gründe im Sinne von Absatz 1 Satz 4 sind insbesondere
1. die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum,
2. die Ausübung beruflicher, mandatsbezogener, ehrenamtlicher 

oder sonstiger Tätigkeiten im Sinne von Absatz 5 Nummer 2, 
auch an wechselnden Einsatzstellen,

3. die Begleitung, Betreuung und Pflege von unterstützungsbedürf-
tigen Personen und Minderjährigen sowie die Erledigung von 
Besorgungen und Geschäften für diese Personen,

4. die Wahrnehmung von Terminen bei Behörden, Gerichten, 
Rechtsantragsstellen, Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll-
ziehern, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und Notarin-
nen und Notaren, einschließlich der Teilnahme an Gerichtsver-
handlungen als Teil der Öffentlichkeit,

5. die Befolgung behördlicher, staatsanwaltschaftlicher oder poli-
zeilicher Vorladungen,

6. die individuelle stille Einkehr in Kirchen, Moscheen, Synago-
gen und Häusern anderer Glaubens- und Weltanschauungsge-
meinschaften sowie die Teilnahme an Gottesdiensten,

7. die Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer 
Versorgungsleistungen (z. B. Arztbesuch, medizinische Behand-
lungen; Blutspenden) sowie der Besuch bei Angehörigen helfen-
der Berufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist (z. B. Psy-
cho- und Physiotherapeuten und die in § 17 Absatz 1 Satz 2 
genannten),

8. Besorgungen des persönlichen Bedarfs in Verkaufsstellen und 
Inanspruchnahme von nach dieser Verordnung zulässigen 
Dienstleistungen,

9. der Besuch bei Ehepartnerinnen und Ehepartnern oder Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern, und die Wahrnehmung des 
Sorgerechts oder Umgangsrechts im jeweiligen privaten Be-
reich,

10. Handlungen zur Versorgung und Betreuung von Tieren,
11. die Bewirtschaftung von gärtnerischen oder landwirtschaftli-

chen Flächen,
12. die Teilnahme an und die Durchführung von nach dieser Ver-

ordnung zulässigen Veranstaltungen, Versammlungen, Besu-
chen oder privaten Zusammenkünften,

13. das Aufsuchen von Schulen sowie Einrichtungen der Pflege, der 
Behindertenhilfe und der Kinderbetreuung zum Zwecke der In-
anspruchnahme der dortigen Betreuungsangebote oder, um 
Menschen die dort betreut werden, dorthin zu begleiten oder ab-
zuholen,

14. Sport nach Maßgabe von § 18 und Bewegung im Freien.
(4) Beim Verlassen der eigenen Wohnung oder gewöhnlichen 

Unterkunft aus triftigen Gründen im Sinne von Absatz 3 ist der Auf-
enthalt im öffentlichen Raum im Freien, insbesondere auf Straßen, 
Wegen, Plätzen und in Grünanlagen nur allein, im Kreise der in Ab-
satz 2 genannten Personen oder mit Angehörigen eines weiteren 
Haushaltes gestattet; es gilt eine Personenobergrenze von höchstens 
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Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Kraftfahrzeugen 
oder

5. wenn ein bereichsspezifisches Hygienerahmenkonzept nach § 6 
Absatz 3 oder eine auf Grund von § 27 erlassene Rechtsverord-
nung ausnahmsweise eine Unterschreitung des Mindestabstan-
des von 1,5 Metern vorsieht und andere Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Infektionsschutzes vorhanden sind.

(2) Jede Person ist vorbehaltlich des § 2 Absatz 2 angehalten, auch 
im privaten Bereich den Mindestabstand nach Absatz 1 wo immer 
möglich einzuhalten.

§ 4 
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in geschlossenen Räumen 
zu tragen
1. von Fahrgästen und von nicht fahrzeugführendem Personal bei 

der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel einschließlich der 
Bahnhöfe, Flughäfen und Fährterminals sowie sonstiger Fahr-
zeuge mit wechselnden Fahrgästen,

2. von Kundinnen und Kunden in Einzelhandelsgeschäften aller 
Art und Einkaufszentren (Malls) sowie in Handwerks-, Dienst-
leistungs- und anderen Gewerbebetrieben mit Publikumsver-
kehr, in Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben im Bereich 
der körpernahen Dienstleistungen auch von körpernah tätigem 
Personal,

3. in Gaststätten von Personal mit Gästekontakt und Gästen,
4. von Besucherinnen und Besuchern in Bibliotheken und Archiven,
5. in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen von Pa-

tientinnen und Patienten sowie ihren Begleitpersonen unter der 
Voraussetzung, dass die jeweilige medizinische Behandlung 
dem nicht entgegensteht,

6. in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen von Besucherinnen 
und Besuchern sowie von Patientinnen und Patienten bezie-
hungsweise Bewohnerinnen und Bewohnern, sofern sie sich 
außerhalb ihres Zimmers aufhalten oder Besuch empfangen,

7. in gedeckten Sportanlagen einschließlich Hallenbädern und 
ähnlichen der Sportausübung dienenden Räumen, außer wäh-
rend der Sportausübung,

8. in der beruflichen Bildung und der allgemeinen Erwachsenen-
bildung,

9. in Schulen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 mit Ausnahme 
des Unterrichtes und der außerunterrichtlichen sowie ergänzen-
den Förderung und Betreuung,

10. von Beschäftigten und Besucherinnen und Besuchern in Büro- 
und Verwaltungsgebäuden, es sei denn, sie halten sich an einem 
festen Platz auf oder können den Mindestabstand von 1,5 Me-
tern einhalten,

11. in Aufzügen,
12. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen in 

geschlossenen Räumen nach Maßgabe des § 10 Absatz 2,
13. soweit dies über die in den Nummern 1 bis 12 genannten An-

lässe hinaus in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkon-
zept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von § 27 erlassenen 
Rechtsverordnung bestimmt ist.

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Freien zu tragen
1.im öffentlichen Raum

a) auf Märkten,
b) in Warteschlangen,
c) auf Parkplätzen,
d) auf Bahnsteigen und an Haltestellen,
e) in den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten Be-

reichen und
f) unbeschadet des Buchstaben d auf Gehwegen vor Gebäu-

den, in denen sich vom Gehweg aus direkt zu betretende 
Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleistungs- und Handwerks-
betriebe befinden;

fünf zeitgleich anwesenden Personen, wobei deren Kinder bis zur 
Vollendung des 12. Lebensjahres nicht mitgezählt werden.

(5) Absatz 4 gilt nicht
1. für Aufenthalte im öffentlichen Raum im Freien zum Zweck der 

Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter von Presse, 
Rundfunk, Film oder anderen Medien,

2. für die Ausübung beruflicher, mandatsbezogener oder ehrenamt-
licher Tätigkeiten, einschließlich der jahreszeitlich bedingt erfor-
derlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher, gartenbaulicher 
und forstwirtschaftlicher Flächen und für politische Werbung 
durch nicht mehr als zwei Personen gegenüber Einzelpersonen 
oder einzelnen Personengruppen im Sinne von Absatz 3 zur 
Unterstützung von Parteien und Wählergemeinschaften sowie 
von Volksbegehren, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Ein-
wohneranträgen,

3. für die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, von 
Eisenbahnen und Flugzeugen, Fähren, Fahrgastschiffen und von 
Kraftfahrzeugen, mit denen eine entgeltliche oder geschäftsmä-
ßige Beförderung erfolgt oder die zu beruflichen und dienstli-
chen Zwecken von Mitarbeitenden gemeinsam genutzt werden 
müssen,

4. für die Durchführung von pädagogisch begleiteten Außenaktivi-
täten von öffentlichen Schulen und Schulen in freier Träger-
schaft einschließlich der Einrichtungen des Zweiten Bildungs-
weges sowie freier Einrichtungen im Sinne des Schulgesetzes 
vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 35 
des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert 
worden ist, von Tageseinrichtungen und Angeboten der Kinder-
tagespflege im Sinne des Kindertagesförderungsgesetzes vom 
23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt durch Artikel 30 des 
Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert wor-
den ist, sowie im Rahmen privat organisierter Kinderbetreuung 
sowie von Angeboten der Jugendhilfe,

5. für wohnungslose Menschen, soweit und sofern sie nicht kom-
munal oder ordnungsrechtlich untergebracht sind und die Perso-
nenobergrenze von höchstens zehn zeitgleich anwesenden Per-
sonen nicht überschritten wird,

6. für die Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe und 
der Wohnungslosenhilfe

7. für die Teilnahme an nach dieser Verordnung zulässigen Veran-
staltungen und Versammlungen im Freien und

8. für die nach dieser Verordnung zulässige Sportausübung.

§ 3 
Abstandsgebot

(1) Bei Kontakten zu anderen als den in § 2 Absatz 2 genannten 
Personen einschließlich aller Zusammenkünfte und Veranstaltungen 
ist im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten. Satz 1 gilt nicht, sofern eine körperliche Nähe unter 1,5 Me-
tern nach den Umständen nicht zu vermeiden ist, insbesondere
1. bei der Erbringung von Tätigkeiten im Rahmen der Gesund-

heitsversorgung und Pflege einschließlich der Versorgung mit 
Heil-, Hilfs- und Pflegehilfsmitteln,

2. in der Kindertagesförderung im Sinne des § 22 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I 
S. 2022), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 
9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, in Schu-
len einschließlich der Einrichtungen des Zweiten Bildungswe-
ges im Sinne des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. 
S. 26), das zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 12. Okto-
ber 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, sowie in der beruf-
lichen Bildung,

3. bei der Erbringung körpernaher Dienstleistungen,
4. wegen der baulich bedingten Enge notwendigerweise von meh-

reren Personen zeitgleich zu nutzender Räumlichkeiten, zum 
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dies gilt nicht während der Nutzung von Fahrzeugen außerhalb 
von Fußgängerbereichen; für die Nutzung geschlossener Fahr-
zeuge gilt Absatz 1 Nummer 1; und

2. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen unter 
freiem Himmel nach Maßgabe des § 10 Absatz 2,

Jede Person ist darüber hinaus angehalten, eine Mund-Nasen-
Bedeckung im Freien an Orten zu tragen, an denen der 
Mindestabstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 in der Regel nicht einge-
halten werden kann, insbesondere in Einkaufsstraßen und anderen 
belebten Straßen und Plätzen.

(3) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt 
nicht
1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
2. für Personen, die ärztlich bescheinigt auf Grund einer gesund-

heitlichen Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinigten chroni-
schen Erkrankung oder einer Behinderung keine Mund-Na-
sen-Bedeckung tragen können,

3. für Personen, bei denen durch andere Vorrichtungen, die min-
destens die in § 1 Absatz 5 niedergelegten Anforderungen er-
füllen, die Verringerung der Ausbreitung übertragungsfähiger 
Tröpfchenpartikel und Aerosole bewirkt wird,

4. für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die 
mit diesen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen, oder

5. soweit in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept 
nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von § 27 erlassenen 
Rechtsverordnung weitere Ausnahmen vorgesehen sind.

§ 5 
Anwesenheitsdokumentation

(1) Die Verantwortlichen für
1. Veranstaltungen,
2. Kantinen,
3. Hotels,
4. Dienstleistungsgewerbe im Bereich der körpernahen Dienstleis-

tungen,
5. den Sportbetrieb in gedeckten Sportanlagen einschließlich Hal-

lenbädern, in der Sportausübung dienenden Räumen und für 
sportbezogene Angebote sowie für den Sportbetrieb im Freien 
nach § 18,

6. staatliche, private und konfessionelle Hochschulen für Veran-
staltungsräume, in denen der Präsenzbetrieb durchgeführt wird, 
sowie

7. weitere, in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept 
nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von § 27 erlassenen 
Rechtsverordnung genannte Einrichtungen,

haben eine Anwesenheitsdokumentation zu führen, soweit geschlos-
sene Räume betroffen sind und es sich im Falle der Nummer 2 nicht 
ausschließlich um die Abholung von Speisen oder Getränken han-
delt. Die Verantwortlichen für Veranstaltungen haben eine Anwe-
senheitsdokumentation auch zu führen, soweit die Veranstaltung 
ganz oder teilweise im Freien stattfindet. Die Verantwortlichen für 
Kantinen haben eine Anwesenheitsdokumentation auch zu führen, 
soweit Speisen oder Getränke im Freien serviert oder im Wege der 
Selbstbedienung zum Verzehr im Bereich der genehmigten Außen-
gastronomie abgegeben werden.

(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf ausschließlich zum 
Vollzug infektionsrechtlicher Vorschriften, insbesondere zur Kon-
taktnachverfolgung genutzt werden und muss die folgenden Anga-
ben enthalten:
1. Vor- und Familienname,
2. Telefonnummer,
3. Bezirk oder Gemeinde des Wohnortes oder des Ortes des ständi-

gen Aufenthaltes
4. vollständige Anschrift oder E-Mail-Adresse,

5. Anwesenheitszeit und
6. Platz- oder Tischnummer, sofern vorhanden.
Die Anwesenheitsdokumentation nach Satz 1 ist für die Dauer von 
vier Wochen nach Ende der Veranstaltung oder Inanspruchnahme 
einer Dienstleistung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte auf-
zubewahren oder zu speichern. Die Anwesenheitsdokumentation ist 
den zuständigen Behörden zur Kontrolle der Verpflichtungen nach 
den Absätzen 1, 3 und 4 auf Verlangen zugänglich zu machen. Dar-
über hinaus ist den zuständigen Behörden auf Verlangen die Anwe-
senheitsdokumentation auszuhändigen oder ihnen auf sonstige ge-
eignete Weise der Zugriff zu ermöglichen, wenn festgestellt wird, 
dass eine Person zum Zeitpunkt der Veranstaltung, des Besuchs oder 
der Inanspruchnahme der Dienstleistung krank, krankheitsverdäch-
tig, ansteckungsverdächtig oder Ausscheiderin oder Ausscheider im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes war. Nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist ist die Anwesenheitsdokumentation zu löschen oder 
zu vernichten.

(3) Die Angaben nach Absatz 2 Satz 1 sind vollständig und wahr-
heitsgemäß zu machen.

(4) Die Verantwortlichen im Sinne des Absatz 1 haben anwesen-
den Personen, die unvollständige oder offensichtlich falsche Anga-
ben machen, den Zutritt oder den weiteren Verbleib zu verwehren.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Veranstaltungen gemäß § 9 
Absatz 3 Nummer 2 und 3.

§ 6 
Schutz- und Hygienekonzept

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungen, in Betrieben und 
anderen Einrichtungen, insbesondere Unternehmen, Gaststätten, 
Hotels, Verkaufsstellen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Stif-
tungen, Informations- und Beratungsstellen, Bildungsangebote, 
Eingliederungsmaßnahmen nach dem Sozialgesetzbuch, öffentlich 
geförderten Einrichtungen, Projekte und Maßnahmen, Vereine, 
Sportstätten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen ein-
schließlich ambulanter Pflegedienste und entgelt- und zuwendungs-
finanzierte Angebote haben entsprechend der spezifischen Anforde-
rungen des jeweiligen Angebots ein individuelles Schutz- und Hygi-
enekonzept zu erstellen und auf Verlangen der zuständigen Behörde 
vorzulegen. Die nach Satz 1 Verantwortlichen stellen die Einhaltung 
der in dem Schutz- und Hygienekonzept festgelegten Schutzmaß-
nahmen sicher. Für private Veranstaltungen und Zusammenkünfte 
im Sinne des § 9 Absatz 7 im Freien gilt unbeschadet Satz 1 die 
Pflicht zur Erstellung eines individuellen Schutz- und Hygienekon-
zeptes und dessen Vorlage auf Verlangen bei mehr als 20 zeitgleich 
anwesenden Personen.

(2) Bei der Erstellung des Schutz- und Hygienekonzepts sind die 
einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Infek-
tionsschutz in ihrer jeweiligen Fassung und die Vorgaben der jewei-
ligen Arbeitsschutzbehörden zu berücksichtigen und die Vorgaben 
dieser Verordnung sowie der auf Grund von § 27 erlassenen be-
reichsspezifischen Verordnungen zu beachten. Wesentliche Ziele der 
zu veranlassenden Schutzmaßnahmen sind die Reduzierung von 
Kontakten, die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und 
der maximal für die jeweilige Fläche zugelassenen Personenzahl, 
die Steuerung des Zutritts und die Vermeidung von Warteschlangen 
sowie die ausreichende Belüftung im geschlossenen Raum. Ein 
weiteres wesentliches Ziel der zu veranlassenden Schutzmaßnah-
men ist die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung durch geeig-
nete Maßnahmen. Aushänge zu den Abstands- und Hygieneregeln 
sind gut sichtbar anzubringen.

(3) Die jeweils zuständige Senatsverwaltung kann im Einverneh-
men mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung in einem 
bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept Näheres zu den An-
forderungen an das Schutz- und Hygienekonzept nach Absatz 2, 
einschließlich Vorgaben zu Auslastungsgrenzen, Zutritts- und Be-
suchsregelungen, bestimmen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Veranstaltungen gemäß § 9 
Absatz 3 Nummer 2 und 3.
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währleistet werden kann. Bei Veranstaltungen im Freien kann der 
Mindestabstand nach Satz 1 unterschritten werden, sofern der 
Schutz vor Tröpfcheninfektionen und Aerosolen sichergestellt ist. 
Für Verkaufsstellen und gastronomische Angebote gelten § 14 Ab-
satz 1, 3 und 5 und § 15 Absatz 2 entsprechend.

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind Konzerte, Thea-
ter-, Opern- und Konzertaufführungen, musikalische und künstleri-
sche Darbietungen vor körperlich anwesendem Publikum ein-
schließlich Tanzveranstaltungen und anderen Veranstaltungen, die 
dem Kulturbereich zuzuordnen sind, verboten.

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind Veranstaltungen, 
die dem Freizeit- und Unterhaltungsbereich zuzuordnen sind, verbo-
ten.

(7) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind Veranstaltungen 
oder Zusammenkünfte im Familien-, Bekannten- oder Freundes-
kreis (private Veranstaltungen) nur im Kreise der in § 2 Absatz 2 
genannten Personen oder mit Angehörigen eines weiteren Haushal-
tes zulässig; es gilt eine Personenobergrenze von höchstens fünf 
zeitgleich anwesenden Personen, wobei deren Kinder bis zur Voll-
endung des 12. Lebensjahres nicht mitgezählt werden. Für den Zeit-
raum vom 24. Dezember bis zum Ablauf des 26. Dezember 2020 
sind private Veranstaltungen nur im Kreise der in § 2 Absatz 2 ge-
nannten Personen oder mit Angehörigen von bis zu vier weiteren 
Haushalten, wobei eine Personenobergrenze von fünf zeitgleich an-
wesenden Personen gilt und deren Kinder bis zur Vollendung des  
14. Lebensjahres nicht mitgezählt werden, oder mit bis zu vier nicht 
dem eigenen Haushalt angehörenden Verwandten in gerader Linie, 
Geschwistern und deren Haushaltsangehörigen sowie deren Kindern 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zulässig. Satz 2 gilt ent-
sprechend für den Aufenthalt im öffentlichen Raum im Freien nach 
§ 2 Absatz 4.

(8) Für Bestattungen und Trauerfeiern auf Friedhöfen oder bei 
Bestattungsunternehmen gilt Absatz 3 Nummer 1 entsprechend. 
Hiervon nicht erfasste Beerdigungen und Feierlichkeiten anlässlich 
einer Beerdigung sind abweichend von Absatz 7 im Freien mit bis zu 
50 zeitgleich anwesenden Personen und in geschlossenen Räumen 
mit bis zu 20 zeitgleich anwesenden Personen zulässig. Die für die 
Durchführung der Beisetzung und der Feierlichkeiten anlässlich 
einer Beerdigung erforderlichen Personen bleiben bei der Bemes-
sung der Personenobergrenze des Satzes 2 unberücksichtigt.

§ 10 
Versammlungen

(1) Bei der Durchführung von Versammlungen im Sinne von Ar-
tikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin 
ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden 
mit Ausnahme der in § 2 Absatz 2 genannten Personen stets einzu-
halten. § 3 Absatz 1 Satz 2 ist nicht anzuwenden. Die die Versamm-
lung veranstaltende Person hat ein individuelles Schutz- und Hygie-
nekonzept zu erstellen, aus dem die vorgesehenen Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Mindestabstands und der jeweils zu beachten-
den Hygieneregeln, wie erforderlichenfalls das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung oder der Verzicht auf gemeinsame Sprech-
chöre durch die Teilnehmenden während der Versammlung, sowie 
zur Gewährleistung der nach der nutzbaren Fläche des Versamm-
lungsortes zulässigen Teilnehmendenzahl bei der Durchführung der 
Versammlung hervorgehen. Die Versammlungsbehörde kann die 
Vorlage dieses Schutz- und Hygienekonzepts von der die Versamm-
lung veranstaltenden Person verlangen und beim zuständigen Ge-
sundheitsamt eine infektionsschutzrechtliche Bewertung des Kon-
zepts einholen. Bei der Durchführung der Versammlungen ist die 
Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts von der Versamm-
lungsleitung sicherzustellen.

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von Teilnehmenden an Ver-
sammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Arti-
kel 26 der Verfassung von Berlin zu tragen. Die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Satz 1 gilt unbeschadet von § 4 
Absatz 3 nicht für Teilnehmende

2. Teil 
Weitere Hygiene- und Schutzregeln für besondere Bereiche

§ 7 
Singen in geschlossenen Räumen

In geschlossenen Räumen darf gemeinsam nur aus beruflichen 
Gründen oder im Rahmen der Religionsausübung gesungen werden, 
wenn die in einem Hygienerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 oder 
einer auf Grund von § 27 erlassenen Rechtsverordnung der für Kul-
tur zuständigen Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- und Infek-
tionsschutzstandards eingehalten werden. Satz 1 gilt nicht für den in 
§ 2 Absatz 2 genannten Personenkreis.

§ 8 
Ausschank, Abgabe und Verkauf von alkoholischen Getränken; 

Verzehr im öffentlichen Raum
(1) Der Ausschank, die Abgabe und der Verkauf von alkoholi-

schen Getränken sind in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr des Folgeta-
ges verboten. Ganztägig sind der Verkauf und die Abgabe von alko-
holischen Getränken, die nach ihrer Darreichungsform zum unmit-
telbaren Verzehr bestimmt oder geeignet sind, insbesondere in Glä-
sern, Bechern oder Einweggetränkebehältnissen, verboten. Satz 2 
gilt nicht für handelsüblich geschlossene Getränkeflaschen, -dosen 
oder -tüten.

(2) Der Verzehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen 
Raum im Freien ist untersagt.

§ 9 
Veranstaltungen, Personenobergrenzen

(1) Veranstaltungen im Freien mit mehr als 100 zeitgleich Anwe-
senden sind verboten.

(2) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 50 
zeitgleich Anwesenden sind verboten.

(3) Absatz 1 und 2 gilt nicht für
1. Religiös-kultische Veranstaltungen im Sinne des Artikel 4 des 

Grundgesetzes und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung von Ber-
lin,

2. Versammlungen im Sinne des Artikel 8 des Grundgesetzes und 
Artikel 26 der Verfassung von Berlin,

3. Veranstaltungen, einschließlich Sitzungen, des Europäischen 
Parlaments, seiner Fraktionen und Ausschüsse, des Deutschen 
Bundestages, seiner Fraktionen und Ausschüsse, des Bundesra-
tes und seiner Ausschüsse, des Abgeordnetenhauses, seiner 
Fraktionen und Ausschüsse, des Europäischen Rates, des Rates 
der Europäischen Union, der Europäischen Kommission, der 
Bundesregierung, des Senats von Berlin, des Rats der Bürger-
meister und seiner Ausschüsse, des Verfassungsgerichtshofes 
von Berlin, der Bezirksverordnetenversammlungen, ihrer Frak-
tionen und Ausschüsse sowie der Auslandsvertretungen, der Or-
gane der Rechtspflege, der Organe, Gremien und Behörden der 
Europäischen Union, der internationalen Organisationen, des 
Bundes und der Länder und anderer Stellen und Einrichtungen, 
die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen,

4. Parteiversammlungen sowie Versammlungen von Wählerge-
meinschaften, wenn sie auf Grund des Parteiengesetzes oder zur 
Vorbereitung der Teilnahme an allgemeinen Wahlen durchge-
führt werden, und

5. Veranstaltungen nach § 17 Absatz 2 des Betriebsverfassungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 
2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1044) geändert worden ist.

(4) Auf Veranstaltungen sind die Bestuhlung und Anordnung der 
Tische so vorzunehmen, dass zwischen Personen, die nicht unter die 
Ausnahme des § 2 Absatz 2 fallen, ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern eingehalten wird oder ein ausreichender Infektionsschutz durch 
andere Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrichtungen zur Verringe-
rung der Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel ge-
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1. an Versammlungen unter freiem Himmel
a) mit nicht mehr als insgesamt 20 Teilnehmenden, sofern die-

se auf gemeinsames Skandieren und Singen sowie Sprech-
chöre verzichten oder

b) die als Aufzug unter ausschließlicher Nutzung von Kraft-
fahrzeugen durchgeführt werden;

2. an Versammlungen in geschlossenen Räumen, soweit sich die 
Teilnehmenden auf ihrem Sitzplatz aufhalten.

Die Versammlungsbehörde kann das Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung auch in den Fällen der Nummer 1 auf Grundlage des § 15 
des Versammlungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. November 1978 (BGBl. I S. 1789), das zuletzt durch Arti-
kel 150 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geän-
dert worden ist, anordnen, wenn die von der verantwortlichen Per-
son im Schutz- und Hygienekonzept nach Absatz 1 vorgesehenen 
Maßnahmen nach den im Zeitpunkt des Erlasses der Anordnung er-
kennbaren Umständen zur Vermeidung von Infektionen nicht aus-
reichen. Die Versammlungsbehörde kann zur Beurteilung dieser 
Frage beim zuständigen Gesundheitsamt eine infektionsschutzrecht-
liche Bewertung einholen. § 17a Absatz 2 des Versammlungsgeset-
zes steht dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zum Infek-
tionsschutz nicht entgegen.

§ 11 
Krankenhäuser

Zugelassene Krankenhäuser dürfen planbare Aufnahmen, Opera-
tionen und Eingriffe unter der Voraussetzung durchführen, dass Re-
servierungs- und Freihaltevorgaben eingehalten werden und die 
Rückkehr in einen Krisenmodus wegen einer Verschärfung der 
Pandemielage jederzeit kurzfristig umgesetzt werden kann.

§ 12 
Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, Wohnungslosenhilfe

(1) Leistungserbringer mit Vereinbarungen nach § 123 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I 
S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom  
9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, oder § 75 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zu-
letzt durch Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 
(BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, sind zur Abwendung von 
Gefahren für Mitarbeitende und Leistungsberechtigte befugt, das 
Personal abweichend von den Leistungsvereinbarungen, aber im in-
haltlichen Rahmen des Leistungsbereichs, einzusetzen. Die Grund-
versorgung der Leistungsberechtigten ist sicherzustellen.

(2) Die Tages- und Übernachtungsangebote der Wohnungslosen-
hilfe bleiben zur Grundversorgung der Betroffenen geöffnet.

§ 13 
Kindertagesförderung, Hochschulen, Bildung

(1) Ein Regelbetrieb findet in der Kindertagesförderung nicht 
statt. Eltern, deren Kinder in Angeboten der Kindertagesförderung 
betreut werden, sind aufgefordert soweit wie möglich die Betreuung 
anderweitig zu organisieren und nur in unbedingt notwendigen Fäl-
len die Betreuung in Angeboten der Kindertagesförderung in An-
spruch zu nehmen, um die Kontakte auch in diesem Bereich zu re-
duzieren. Die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung 
kann in Fällen eines auf Grund der Infektionslage eingeschränkten 
Einsatzes von Fachpersonal in den Einrichtungen Näheres bestim-
men, um dennoch die Betreuungsumfänge unter Beachtung der Hy-
gienevorgaben nach dem Kindertagesförderungsgesetz erfüllen zu 
können.

(2) Staatliche, private und konfessionelle Hochschulen ein-
schließlich ihrer Einrichtungen dürfen nicht für den Publikumsver-
kehr geöffnet werden. Die Hochschulen führen ihren Lehrbetrieb im 
Wintersemester 2020/2021 grundsätzlich mit Online-Formaten und 
nicht im Präsenzlehrbetrieb durch. Praxisformate, die nicht digital 
durchführbar sind, und Prüfungen dürfen unter Beachtung der 

grundsätzlichen Pflichten, der Schutz- und Hygieneregeln nach 
Teil 1 sowie der jeweils in den Hochschulen geltenden besonderen 
Bestimmungen in Präsenzform durchgeführt werden. Zulässig nach 
Satz 3 sind insbesondere
1. Praxisformate, die spezielle Labor- und Arbeitsräume an den 

Hochschulen erfordern,
2. praktischer Unterricht in medizinisch-klinischen Studiengän-

gen,
3. künstlerischer Unterricht,
4. sportpraktische Übungen und
5. Präsenzformate zur Einführung von Studienanfängerinnen und 

Studienanfängern.
In Praxisformaten nach Satz 4 soll die maximale Anzahl von 25 teil-
nehmenden Studierenden grundsätzlich nicht überschritten werden. 
In begründeten Fällen können die Hochschulen Personen abwei-
chend von Satz 1 begrenzten Zutritt gestatten. Satz 1 gilt nicht für 
den Botanischen Garten. Wissenschaftliche Bibliotheken dürfen nur 
Leihbetrieb und Online-Dienste anbieten.

(3) An öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft ein-
schließlich der Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges und der 
Angebote der außerunterrichtlichen und ergänzenden Förderung 
und Betreuung darf vorbehaltlich der Absätze 5 und 6 kein Lehr- 
und Betreuungsbetrieb in Präsenz stattfinden.

(4) An Volkshochschulen sowie weiteren Einrichtungen der all-
gemeinen Erwachsenenbildung, Musikschulen, Jugendkunstschu-
len, Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen sowie freien 
Einrichtungen im Sinne des Schulgesetzes und ähnlichen Bildungs-
einrichtungen für Minderjährige darf kein Lehr- und Betreuungsbe-
trieb in Präsenz stattfinden.

(5) Prüfungen nach Maßgabe des Schulgesetzes und Leistungs-
überprüfungen an öffentlichen Schulen und Ersatzschulen dürfen 
nach Vorgaben der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwal-
tung durchgeführt werden, sofern hierbei ein Abstand zwischen den 
anwesenden Personen von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist. 
Zeugnisse dürfen von öffentlichen Schulen und Ersatzschulen aus-
gegeben werden.

(6) Schulen können einen eingeschränkten Betrieb für eine Not-
betreuung insbesondere von Kindern von Eltern anbieten, deren be-
rufliche Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens 
erforderlich ist. Über die Auswahl der Einrichtungen und die zur 
Inanspruchnahme der Notbetreuung Berechtigten entscheidet die für 
das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung.

§ 14 
Einzelhandel, Märkte

(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner Ladenöffnungsgesetzes 
vom 14. November 2006 (GVBl. S. 1045), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 13. Oktober 2010 (GVBl. S. 467) geändert worden ist, 
dürfen nicht geöffnet werden. Ausgenommen vom Verbot nach 
Satz 1 ist der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke, Tabak-
produkte, Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Tier-
bedarf, Apotheken, Einrichtungen zum Erwerb von Sanitätsbedarf 
sowie von Hör- und Sehhilfen und Verkaufsstellen zum ausschließ-
lichen Erwerb von Weihnachtsbäumen, Drogerien, Reformhäuser, 
Tankstellen, Abhol- und Lieferdienste, Wochenmärkte mit Be-
schränkung auf die für den Einzelhandel zugelassenen Sortimente, 
gewerblicher Handwerkerbedarf, Fahrrad- und Kfz-Werkstätten.

(2) Verkaufsstellen nach Absatz 1 dürfen an Sonn- und Feiertagen 
nicht gemäß § 6 Absatz 1 und 2 des Berliner Ladenöffnungsgesetzes 
öffnen. § 4 und § 5 des Berliner Ladenöffnungsgesetzes bleiben un-
berührt.

(3) Der Verkauf und die Abgabe von Feuerwerk und anderen py-
rotechnischen Gegenständen sind untersagt.

(4) Der Verkauf von non-food Produkten mit Ausnahme von 
Brennstoffen zum Heizen darf gegenüber dem Stand vom 15. De-
zember 2020 nicht ausgeweitet werden.
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werden noch ihre Dienste anbieten. Satz 1 gilt nicht für medizinisch 
notwendige Behandlungen, insbesondere Physio-, Ergo- und Logo-
therapie, Podologie, Fußpflege und Heilpraktikerinnen und Heil-
praktiker.

(2) Prostitutionsgewerbe im Sinne des Prostituiertenschutzgeset-
zes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt durch Ar-
tikel 7 des Gesetzes vom 30. November 2020 (BGBl. I S. 2600) ge-
ändert worden ist, dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet 
werden, noch ihre Dienste außerhalb ihrer Betriebsstätte erbringen. 
Die Erbringung und Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen 
mit Körperkontakt und erotischer Massagen sind untersagt.

§ 18 
Sportausübung

(1) Sport darf vorbehaltlich des Satzes 2 nur alleine oder mit einer 
anderen Person kontaktfrei und unter Einhaltung der Abstandsrege-
lungen nach § 3 Absatz 1 erfolgen. Für folgende Personengruppen 
gilt die Beschränkung des Satz 1 nicht:
1. für den Personenkreis gemäß § 2 Absatz 2,
2. für Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, Profili-

gen und Berufssportlerinnen und Berufssportler,
3. für Kinder im Alter von bis zu 12 Jahren, wenn der Sport im 

Freien in festen Gruppen von maximal 10 anwesenden Personen 
zuzüglich einer betreuenden Person ausgeübt wird und

4. für ärztlich verordneten Rehabilitationssport oder ärztlich ver-
ordnetes Funktionstraining im Sinne des § 64 Absatz 1 Num-
mer 3 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in festen 
Gruppen von bis zu höchstens zehn Personen zuzüglich einer 
übungsleitenden Person; bei besonderen im Einzelfall zu be-
gründenden Härtefällen ist die Beteiligung weiterer Personen 
zulässig, soweit dies zwingend notwendig ist, um den Teilneh-
menden die Ausübung des Rehabilitationssports oder Funk-
tionstrainings zu ermöglichen.

Die Verantwortlichen sind verpflichtet vor Beginn der Sporteinheit 
auf die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts nach § 6 Ab-
satz 1 hinzuweisen und für dessen Umsetzung Sorge zu tragen. Re-
gelungen über den Sport an öffentlichen Schulen und Schulen in 
freier Trägerschaft, an Einrichtungen der Berufsbildung sowie als 
studienbezogener Lehrbetrieb der Hochschulen gehen diesem Ab-
satz und Absatz 2 vor.

(2) Die Sportausübung in gedeckten Sportanlagen, Fitness- und 
Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen ist nur zulässig, soweit sie 
erforderlich ist
1. für den Sport des in Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 genannten Per-

sonenkreises,
2. für den Pferdesport in dem unter Tierschutzgesichtspunkten 

zwingend erforderlichen Umfang,
3. für therapeutische Behandlungen sowie Nutzungen nach Maß-

gabe des Absatz 1 Satz 2 Nummer 4.
Ansonsten ist sie untersagt.

(3) Der professionelle sportliche Wettkampfbetrieb in der Bun-
desliga und den internationalen Ligen sowie vergleichbaren profes-
sionellen Wettkampfsystemen ist zulässig, soweit er im Rahmen 
eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des jeweiligen Sportfach-
verbandes stattfindet. Zuschauende sind untersagt. Satz 2 gilt nicht 
für die für den Spielbetrieb erforderlichen Personen.

(4) Die Sportausübung in Schwimmbädern ist ausschließlich für 
Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, Profiligen und 
Berufssportlerinnen und sportler, für den Sport als Unterrichtsfach 
an öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft, an Ein-
richtungen der Berufsbildung und als studienbezogener Lehrbetrieb 
der Hochschulen, für therapeutische Behandlungen sowie Nutzun-
gen nach Maßgabe des Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 zulässig. Die 
Nutzung der Frei- und Strandbäder ist untersagt.

(5) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen, Kaufhäusern und Ein-
kaufszentren (Malls) gilt für die Steuerung des Zutritts zur Siche-
rung des Mindestabstandes ein Richtwert für die maximal zulässige 
Anzahl von Kundinnen und Kunden je Verkaufsfläche oder Ge-
schäftsraum. Bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 
800 Quadratmetern gilt ein Richtwert von insgesamt höchstens einer 
Kundin oder einem Kunden pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche. 
Bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche ab 801 Quadratmetern ins-
gesamt gilt auf einer Fläche von 800 Quadratmetern ein Richtwert 
von höchstens einer Kundin oder einem Kunden pro 10 Quadrat-
metern Verkaufsfläche und auf der 800 Quadratmeter übersteigen-
den Fläche von höchstens einer Kundin oder einem Kunden pro  
20 Quadratmeter Verkaufsfläche. Für Einkaufszentren ist die jewei-
lige Gesamtverkaufsfläche maßgeblich. Unterschreiten die Ver-
kaufsfläche oder der Geschäftsraum eine Größe von 20 Quadratme-
tern, darf jeweils höchstens eine Kundin oder ein Kunde eingelassen 
werden. Aufenthaltsanreize dürfen nicht geschaffen werden.

(6) Weihnachtsmärkte, Jahrmärkte, Kunst- und Gebrauchtwaren-
märkte (Flohmärkte), Spezialmärkte und Volksfeste sind verboten.

§ 15 
Gastronomie

(1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), 
das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. März 2017 
(BGBl. I S. 420) geändert worden ist, dürfen nicht für den Publi-
kumsverkehr geöffnet werden. Sie dürfen vorbehaltlich § 8 Absatz 1 
Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten. 
Für die Abholung sind geeignete Vorkehrungen zur Steuerung der 
Kaufabwicklung und zur Vermeidung von Menschenansammlungen 
zu treffen.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen in Kantinen Speisen und 
Getränke nur an Tischen sowie sitzend an Theken und Tresen ver-
zehrt werden. Die Bestuhlung und Anordnung der Tische ist so vor-
zunehmen, dass zwischen Personen, die nicht unter die Ausnahme 
des § 3 Absatz 2 fallen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einge-
halten wird. Abweichend von Satz 2 sowie § 3 Absatz 1 Satz 1 dür-
fen bis zu zwei Personen mit weniger als 1,5 Metern Abstand unter-
einander an einem Tisch sitzen. Im Freien kann der Mindestabstand 
nach Satz 2 unterschritten werden, sofern der Schutz vor Tröpfchen-
infektionen und Aerosolen sichergestellt ist. Im Abstandsbereich 
dürfen sich keine Personen aufhalten. Ein verstärktes Reinigungs- 
und Desinfektionsregime ist sicherzustellen.

§ 16 
Touristische Angebote, Beherbergung

(1) Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 des Personenbeförderungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 
(BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 329 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, Stadt-
rundfahrten, Schiffsausflüge und vergleichbare Angebote zu touris-
tischen Zwecken sind untersagt.

(2) Übernachtungen in Hotels, Beherbergungsbetrieben, Ferien-
wohnungen und ähnlichen Einrichtungen sind untersagt und dürfen 
von den Betreiberinnen und Betreibern nicht angeboten werden. 
Davon ausgenommen sind Übernachtungen anlässlich von Dienst- 
und Geschäftsreisen und aus notwendigen privaten Gründen. Die 
Betreiberinnen und Betreiber der Einrichtungen nach Satz 1 müssen 
vor Abschluss eines Vertrags den Zweck der Vermietung oder Be-
herbergung der Gäste erfragen und diesen zusammen mit den er-
fassten Personaldaten des Gastes dokumentieren. Die Gäste haben 
diesbezügliche Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu ma-
chen.

§ 17 
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungsgewerbe im Bereich der Körperpflege wie Fri-
seurbetriebe, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und 
ähnliche Betriebe dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet 



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      76. Jahrgang      Nr. 60      19. Dezember 20201470

§ 19 
Kulturelle Einrichtungen

Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, Museen, Gedenk-
stätten und kulturelle Veranstaltungsstätten in öffentlicher und pri-
vater Trägerschaft dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 
werden. Der Leihbetrieb von Bibliotheken ist zulässig.

§ 20 
Freizeiteinrichtungen

(1) Tanzlustbarkeiten und ähnliche Unternehmen im Sinne der 
Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Fe-
bruar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1403) geändert worden ist, dürfen 
nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

(2) Saunen, Dampfbäder, Thermen und ähnliche Einrichtungen 
sind geschlossen zu halten. Satz 1 gilt auch für entsprechende Be-
reiche in Beherbergungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen.

(3) Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786), Freizeitparks, Betriebe für Freizeitaktivitäten sowie Spiel-
hallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Betriebe 
dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

(4) Die Tierhäuser und das Aquarium des Zoologischen Gartens 
Berlin und die Tierhäuser des Tierparks Berlin-Friedrichsfelde dür-
fen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

3. Teil 
Quarantänemaßnahmen

§ 21 
Häusliche Quarantäne für Ein- und Rückreisende  

aus dem Ausland; Beobachtung
(1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem 

Ausland in das Land Berlin einreisen und sich zu einem beliebigen 
Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Risiko-
gebiet im Sinne des § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes 
aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der 
Einreise auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder 
in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu be-
geben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer Ein-
reise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zu-
nächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland einge-
reist sind. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeit-
raum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht 
ihrem Haushalt angehören. Die unverzügliche Durchreise auf direk-
tem Weg ohne Übernachtung in einem Risikogebiet gilt nicht als 
Aufenthalt im Sinne von Satz 1.

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, 
unverzüglich nach der Einreise das für sie zuständige Gesundheitsamt 
zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtung nach Absatz 1 
Satz 1 hinzuweisen. Die Verpflichtung nach Satz 1 ist durch eine digi-
tale Einreiseanmeldung unter https://www.einreiseanmeldung.de zu 
erfüllen. Bei der digitalen Einreiseanmeldung sind die personenbe-
zogenen Daten nach Abschnitt I Nummer 1 Satz 1 der Anordnungen 
betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 
5. November 2020 (BAnz AT 06.11.2020 B5) vollständig zu über-
mitteln und die erhaltene Bestätigung der erfolgreichen digitalen 
Einreiseanmeldung bei der Einreise mit sich zu führen. Die digitale 
Einreiseanmeldung ist auf Aufforderung dem Beförderer, im Fall 
von Abschnitt I Nummer 1 Satz 5 der Anordnungen betreffend den 
Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen Lage von natio-
naler Tragweite durch den Deutschen Bundestag der mit der polizei-
lichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 
Behörde vorzulegen. Soweit eine digitale Einreiseanmeldung in 
Ausnahmefällen nicht möglich war, ist die Verpflichtung nach Satz 1 
durch die Abgabe einer schriftlichen Ersatzanmeldung nach dem 
Muster der Anlage 2 der Anordnungen betreffend den Reiseverkehr 

nach Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragwei-
te durch den Deutschen Bundestag an den Beförderer, im Falle von 
Abschnitt I Nummer 1 Satz 5 dieser Anordnungen an die mit der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauf-
tragte Behörde zu erfüllen. Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Perso-
nen sind ferner verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt unver-
züglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen 
oder Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen 
nach der Einreise bei ihnen auftreten.

(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 
Satz 1 erfassten Personen der Beobachtung durch das zuständige 
Gesundheitsamt.

§ 22 
Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne

(1) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur 
zur Durchreise in das Land Berlin einreisen; diese haben das Gebiet 
des Landes Berlin auf dem schnellsten Weg zu verlassen, um die 
Durchreise abzuschließen.

(2) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind,
1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Nachbar-

staaten weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet nach § 2 
Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes aufgehalten haben 
oder nur für bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen,

2. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung
a) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, 

insbesondere als Mitglieder des diplomatischen und konsu-
larischen Dienstes, von Volksvertretungen und Regierun-
gen,

b) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und 
Verwaltung des Bundes, der Länder und der Kommunen,

c) der Funktionsfähigkeit der Verfassungsorgane des Bundes 
und der Länder,

d) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union 
und internationaler Organisationen oder

e) der länderübergreifenden Kriminalitätsbekämpfung durch 
Polizeibehörden

zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch 
den Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Person 
oder das Organ, die oder das die Einreise veranlassen, zu prüfen 
und schriftlich zu bescheinigen, oder

3. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden im Land Berlin 
oder in einem Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 des Infektions-
schutzgesetzes
a) Personen, die anlässlich des Besuchs von Verwandten ersten 

oder zweiten Grades, des nicht dem gleichen Haushalt an-
gehörigen Ehe- oder Lebenspartners oder der -partnerin 
oder zur Wahrnehmung eines gemeinsamen oder geteilten 
Sorge- oder Umgangsrechts einreisen,

b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
Personen, deren Tätigkeit für die Gewährleistung überle-
benswichtiger medizinischer Versorgung, insbesondere im 
Bereich Transplantationsmedizin, zwingend erforderlich 
und unabdingbar ist, und dies durch den Dienstherrn, Arbeit-
geber oder Auftraggeber bescheinigt wird,

c) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Perso-
nen, Waren oder Güter auf der Straße, der Schiene, per 
Schiff oder per Flugzeug transportieren,

d) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, Bahn-, 
oder Busverkehrsunternehmen oder als Besatzung von Flug-
zeugen, Schiffen, Bahnen oder Bussen im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit,
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b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der Nicht-
erfüllung der Verpflichtung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht 
entgegensteht und

c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infektions-
risikos eine Reisewarnung unter https://www.auswaertiges- 
amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinwei-
se für die betroffene Region ausgesprochen hat,

6. Personen, die im Rahmen der künstlerischen Berufsausübung 
auf der Grundlage vertraglicher Verpflichtungen im Land Berlin 
an Proben oder Veranstaltungen in Oper, Theater, Tanztheater 
oder Konzert teilnehmen.

Satz 1 gilt nur, soweit die Personen über ein negatives Testergebnis 
in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf 
Papier oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, engli-
scher oder französischer Sprache verfügen und sie dieses innerhalb 
von zehn Tagen nach der Einreise dem zuständigen Gesundheitsamt 
auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Die zu Grunde liegende Tes-
tung darf entweder höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenom-
men worden sein oder muss bei der Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland vorgenommen werden. Der zu Grunde liegende Test 
muss die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet 
unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht 
sind, erfüllen. Das Testergebnis nach Satz 2 ist für mindestens zehn 
Tage nach Einreise aufzubewahren.

(4) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind
1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes,
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Trup-

penstatuts, des Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den 
Frieden (PfP-Truppenstatut) und des Truppenstatuts der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die zu 
dienstlichen Zwecken nach Deutschland einreisen oder dorthin 
zurückkehren, oder

3. Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, die aus dem Einsatz 
und aus einsatzgleichen Verpflichtungen aus dem Ausland zu-
rückkehren, und

4. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen 
Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen, wenn am Ort 
ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Tagen 
nach ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaß-
nahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb 
der Arbeitsgruppe ergriffen werden, die einer Absonderung nach 
§ 21 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar sind, sowie das Verlassen der 
Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist. 
Der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn 
bei dem zuständigen Gesundheitsamt an und dokumentiert die 
ergriffenen Maßnahmen nach Satz 1. Das zuständige Gesund-
heitsamt hat die Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 zu 
überprüfen.

(5) Über die Absätze 1 bis 4 hinaus können in begründeten Fällen 
durch das zuständige Gesundheitsamt Befreiungen von § 21 Ab-
satz 1 Satz 1 zugelassen werden, sofern dies unter Abwägung aller 
betroffenen Belange und epidemiologischer Aspekte vertretbar ist.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit die dort bezeichneten 
Personen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 
und Geschmacksverlust aufweisen. Die Person nach Absatz 2 bis 5 
hat zur Durchführung eines Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein 
Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen nach Einreise 
typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Ge-
schmacksverlust auftreten.

(7) § 21 Absatz 2 gilt nicht für Personen, die sich nach ihrer Ein-
reise in das Land Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbringung 
befinden, soweit die Verpflichtungen nach § 21 Absatz 2 durch eine 
andere Stelle wahrgenommen werden. Die Unterbringung in be-
hördlicher Betreuung hat unter Einhaltung der Vorgaben der für 
Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung und des jeweils zuständi-
gen Gesundheitsamtes zu erfolgen.

4. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
Personen,
a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz haben und die sich zwin-

gend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres 
Studiums oder ihrer Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, 
Studien- oder Ausbildungsstätte in ein Risikogebiet nach § 2 
Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes begeben und re-
gelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohn-
sitz zurückkehren (Grenzpendler), oder

b) die in einem Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 des Infek-
tionsschutzgesetzes ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, 
ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in das Land Berlin be-
geben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an 
ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger);

die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung angemesse-
ner Schutz- und Hygienekonzepte sind durch den Arbeitgeber, 
Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen.

(3) Von § 21 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind,
1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung

a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbesonde-
re Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, unterstützendes medi-
zinisches Personal und 24-Stunden-Betreuungskräfte,

b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und
d) der Funktionsfähigkeit von kritischen Infrastrukturen
zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch 
den Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Person 
oder das Organ, die oder das die Einreise veranlassen, zu be-
scheinigen,

2. Personen, die in das Land Berlin einreisen
a) anlässlich des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten 

Grades, des nicht dem gleichen Haushalt angehörigen Ehe- 
oder Lebenspartners oder der -partnerin oder zur Wahrneh-
mung eines gemeinsamen oder geteilten Sorge- oder Um-
gangsrechts,

b) auf Grund einer dringenden medizinischen Behandlung oder
c) des Beistands oder zur Pflege schutz- oder hilfebedürftiger 

Personen,
3. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und 

unaufschiebbar beruflich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung 
oder ihres Studiums in einem Risikogebiet nach § 2 Nummer 17 
des Infektionsschutzgesetzes aufgehalten haben oder in das 
Bundesgebiet einreisen; die zwingende Notwendigkeit ist durch 
den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu 
bescheinigen,

4. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und 
Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen durch das 
jeweilige Organisationskomitee akkreditiert werden oder von 
einem Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- 
und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind oder

5. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet 
nach § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes zurückreisen 
und die unmittelbar vor Rückreise in ihrem Urlaubsort einen 
Test mit negativem Ergebnis in Bezug auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt haben, sofern
a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bundesre-

publik Deutschland und der betroffenen nationalen Regie-
rung vor Ort besondere epidemiologische Vorkehrungen 
(Schutz- und Hygienekonzept) für einen Urlaub in diesem 
Risikogebiet getroffen wurden (siehe Internetseite des Aus-
wärtigen Amtes unter www.auswaertiges-amt.de sowie des 
Robert Koch-Instituts unter www.rki.de),
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§ 23 
Verkürzung der häuslichen Quarantäne

(1) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 endet frühestens 
am fünften Tag nach der Einreise, wenn eine Person über ein negati-
ves Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem elektronischen Dokument in 
deutscher, englischer oder französischer Sprache verfügt und sie 
dieses innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise dem zuständigen 
Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegt.

(2) Die zu Grunde liegende Testung darf frühestens am fünften 
Tag nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorge-
nommen worden sein. Der zu Grunde liegende Test muss die An-
forderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der 
Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, er-
füllen.

(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis für mindestens zehn 
Tage nach Einreise aufbewahren.

(4) Die Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 wird für die Dau-
er, die zur Durchführung eines Tests nach Absatz 1 erforderlich ist, 
ausgesetzt.

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur Durchführung eines erneuten 
Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen, 
wenn binnen zehn Tagen nach Einreise typische Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, 
Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auftreten.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Personen, die unter § 22 
Absatz 4 Nummer 4 fallen, entsprechend.

4. Teil 
Sonderregelungen für den Jahreswechsel 2020/21

§ 24 
Ausschank, Abgabe und Verkauf  

von alkoholischen Getränken
Am 31. Dezember 2020 in der Zeit von 14 Uhr bis 6 Uhr des 

Folgetages ist abweichend von § 8 Absatz 1 Satz 1 der Ausschank, 
die Abgabe und der Verkauf von alkoholischen Getränken verboten.

§ 25 
Verwendung von Feuerwerk;  
Aufenthalt an belebten Orten

Für den Zeitraum vom 31. Dezember 2020 bis einschließlich  
1. Januar 2021 ist abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 4, Absatz 3 und 
4 der Aufenthalt sowie die Verwendung von Feuerwerk und anderen 
pyrotechnischen Gegenständen auf öffentlichen Straßen, Plätzen 
und in Grünanlagen, die von der für Inneres zuständigen Senatsver-
waltung im Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen Se-
natsverwaltung zur Gewährleistung der Einhaltung infektions-
schutzrechtlicher Vorschriften besonders ausgewiesen werden, ver-
boten. Die Ausweisung ist im Amtsblatt für Berlin bekannt zu ma-
chen und kann auch Ausnahmen für die professionelle Verwendung 
von Feuerwerk und anderen pyrotechnischen Gegenständen vorse-
hen. Das Durchqueren der in Satz 1 genannten Orte gilt nicht als 
Aufenthalt. Das Verbot des Aufenthalts gilt nicht in Notfällen oder 
in Fällen besonderen Bedarfs.

§ 26 
Versammlungen

Im Zeitraum vom 31. Dezember 2020 bis einschließlich 1. Januar 
2021 sind abweichend von § 10 Versammlungen im Sinne von Arti-
kel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin 
verboten.

5. Teil 
Verordnungsermächtigung;  

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 27 
Verordnungsermächtigung

(1) Die jeweils zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwal-
tung durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes
1. Bestimmungen nach § 6 Absatz 3 zu treffen,
2. über § 3 Absatz 1 Satz 2 hinausgehende Ausnahmen von der 

Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern 
zu regeln,

3. über § 4 Absatz 1 und 2 hinausgehende Situationen zu bestim-
men, in denen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung besteht sowie von § 1 Absatz 5 abweichende Anforderun-
gen an die Beschaffenheit von in bestimmten Situationen zu 
tragenden Mund-Nasen-Bedeckungen zu bestimmen,

4. über § 4 Absatz 3 hinausgehende Ausnahmen von der Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu regeln und

5. über § 5 Absatz 1 Satz 1 hinaus bereichsspezifische Regelungen 
zur Führung einer Anwesenheitsdokumentation, insbesondere 
auch für weitere Verantwortliche von anderen als den in § 5 Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen zu bestimmen.

(2) Die für Bildung zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senats-
verwaltung durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes die Verpflichtung zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung über § 4 Absatz 1 Nummer 9 hinaus aus-
zuweiten, wobei auch Bereiche außerhalb von geschlossenen Räu-
men erfasst sein können. Sie wird darüber hinaus ermächtigt, im 
Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwal-
tung durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes Auflagen für die Fortführung des Betriebs 
von Schulen sowie Tageseinrichtungen und Angeboten der Kinder-
tagespflege sowie weiteren Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe zu erteilen oder deren Schließung anzuordnen; unberührt blei-
ben § 13 Absatz 1 und die Möglichkeit allgemeiner Vorgaben auf 
anderer Rechtsgrundlage zum Zwecke der Eindämmung der Co-
vid-19 Pandemie wie insbesondere nach § 45 SGB des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch.

(3) Die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes das Nähere zu den Voraussetzungen 
nach § 11, unter denen zugelassene Krankenhäuser planbare Auf-
nahmen, Operationen und Eingriffe durchführen dürfen, zu bestim-
men. Sie wird darüber hinaus ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes Bedin-
gungen und Anforderungen, insbesondere Hygienevorgaben, für 
Pflegeeinrichtungen sowie Regelungen über das Betreten oder den 
Besuch von Einrichtungen des Gesundheitswesens, insbesondere 
von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, zu treffen.

(4) Die für Soziales zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, im Bereich der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe Rege-
lungen durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes zu bestimmen, die eine Grundversorgung 
der Leistungsberechtigten sicherstellen.

(5) Die für Kultur zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senatsver-
waltung durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes Hygiene- und Infektionsschutzstandards 
für das Singen in geschlossenen Räumen festzulegen.

§ 28 
Einschränkung von Grundrechten

Durch diese Verordnung werden die Grundrechte der Freiheit der 
Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Versamm-
lungsfreiheit (Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes), der Freizügig-
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keit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

§ 29 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten richtet sich nach 
§ 73 Absatz 1a Nummer 24 und Absatz 2 des Infektionsschutzgeset-
zes und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zu-
letzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 30. November 2020 
(BGBl. S. 2600) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 73 Absatz 2 zweiter 
Halbsatz des Infektionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße von bis 
zu 25 000 Euro geahndet werden.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des 
Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 4 die eigene Wohnung oder die ge-

wöhnliche Unterkunft verlässt und kein triftiger Grund nach Ab-
satz 3 vorliegt,

2. entgegen § 2 Absatz 4 sich im öffentlichen Raum im Freien mit 
anderen als den dort genannten Personen gemeinsam aufhält 
und keine Ausnahme nach Absatz 5 vorliegt,

3. entgegen § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 9 Absatz 7 Satz 2 sich 
in dem Zeitraum vom 24. Dezember bis zum Ablauf des 26. De-
zember 2020 im öffentlichen Raum im Freien mit anderen als 
den dort genannten Personen aufhält,

4. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 den Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zu anderen als in § 2 Absatz 2 genannten Menschen im öf-
fentlichen Raum nicht einhält und keine Ausnahme nach § 3 
Absatz 1 Satz 2 oder § 18 vorliegt,

5. entgegen § 4 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 erster Halbsatz 
oder Nummer 2 oder entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 keine 
Mund-Nasen-Bedeckung trägt und keine Ausnahme nach § 4 
Absatz 2 Nummer 1 zweiter Halbsatz, Absatz 3 oder § 10 Ab-
satz 2 Satz 2 vorliegt,

6. entgegen § 5 Absatz 1, 2 oder 4 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher keine Anwesenheitsdokumentation führt, diese 
nicht für die Dauer von vier Wochen aufbewahrt oder speichert, 
sie den auf Verlangen der zuständigen Behörden nicht zugäng-
lich macht, aushändigt, auf sonstige Weise den Zugriff ermög-
licht, sie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht vernichtet 
oder löscht oder anwesende Personen, die unvollständig oder 
offensichtlich falsche Angaben nach Absatz 2 Satz 1 machen; 
den Zutritt oder den weiteren Verbleib nicht verwehrt, soweit 
keine Ausnahme nach Absatz 5 vorliegt,

7. entgegen § 5 Absatz 3 Angaben nach § 5 Absatz 2 Satz 1 nicht 
vollständig oder nicht wahrheitsgemäß macht, soweit keine 
Ausnahme nach Absatz 5 vorliegt,

8. entgegen § 6 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verantwortlicher 
auf Verlangen der zuständigen Behörde ihr kein Schutz- und Hy-
gienekonzept vorlegt, soweit keine Ausnahme nach Absatz 4 
vorliegt, oder die Einhaltung der im Schutz- und Hygienekon-
zept festgelegten Schutzmaßnahmen nicht sicherstellt,

9. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Verantwortliche oder Verant-
wortlicher keine Aushänge zu den Abstands- und Hygieneregeln 
gut sichtbar anbringt, soweit keine Ausnahme nach Absatz 4 
vorliegt,

10. entgegen § 7 Satz 1 in geschlossenen Räumen gemeinsam singt, 
ohne die im Hygienerahmenkonzept oder in einer Rechtsverord-
nung der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung festgelegten 
Hygiene- und Infektionsstandards einzuhalten und keine Aus-
nahme nach Satz 2 vorliegt,

11. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische Getränke in der Zeit von  
23 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages ausschenkt, abgibt oder ver-
kauft oder außerhalb dieses Zeitraums alkoholische Getränke 
abgibt oder verkauft, die nach ihrer Darreichungsform zum un-

mittelbaren Verzehr bestimmt oder geeignet sind und keine Aus-
nahme nach Satz 3 vorliegt,

12. entgegen § 8 Absatz 2 im öffentlichen Raum im Freien alkoho-
lische Getränke verzehrt,

13. entgegen § 9 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verantwortlicher 
einer Veranstaltung im Freien die Einhaltung der zulässigen 
Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet und keine Ausnahme 
nach Absatz 3 vorliegt,

14. entgegen § 9 Absatz 2 als Verantwortliche oder Verantwortlicher 
einer Veranstaltung in geschlossenen Räumen die Einhaltung 
der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet und keine 
Ausnahme nach Absatz 3 vorliegt,

15. entgegen § 9 Absatz 4 als verantwortliche Veranstalterin oder 
verantwortlicher Veranstalter einer Veranstaltung die Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsregeln nicht gewährleistet,

16. entgegen § 9 Absatz 5 Konzerte, Theater-, Opern- und Konzert-
aufführungen, musikalische und künstlerische Darbietungen vor 
körperlich anwesendem Publikum einschließlich Tanzveranstal-
tungen und anderen Veranstaltungen, die dem Kulturbereich zu-
zuordnen sind, durchführt,

17. entgegen § 9 Absatz 6 als verantwortliche Veranstalterin oder 
verantwortlicher Veranstalter Veranstaltungen durchführt, die 
dem Freizeit- und Unterhaltungsbereich zuzuordnen sind, 

18. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 als Verantwortliche oder Verant-
wortlicher von Veranstaltungen oder Zusammenkünften im Fa-
milien-, Bekannten- oder Freundeskreis (private Veranstaltun-
gen) solche mit anderen als den dort genannten Personen 
durchführt,

19. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 2 in dem Zeitraum vom 24. Dezem-
ber bis zum Ablauf des 26. Dezember 2020 als Verantwortliche 
oder Verantwortlicher von privaten Veranstaltungen solche mit 
anderen als den dort genannten Personen durchführt,

20. entgegen § 9 Absatz 8 Satz 2 als Verantwortliche oder Verant-
wortlicher von Beerdigungen und Feierlichkeiten anlässlich 
einer Beerdigung die Einhaltung der zulässigen Teilnehmenden-
zahl nicht gewährleistet,

21. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 2 und 3 als die Versammlung ver-
anstaltende Person kein Schutz- und Hygienekonzept erstellt 
oder dieses auf Verlangen der Versammlungsbehörde nicht vor-
legt,

22. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 4 als die Versammlung leitende 
Person die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts bei der 
Durchführung der Versammlung nicht sicherstellt,

23. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin 
oder verantwortlicher Betreiber einer Verkaufsstelle im Sinne 
des Berliner Ladenöffnungsgesetzes diese öffnet und keine Aus-
nahme nach Satz 2 vorliegt,

24. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin 
oder verantwortlicher Betreiber einer Verkaufsstelle diese an 
Sonn- und Feiertagen öffnet und keine Ausnahme nach Satz 2 
vorliegt,

25. entgegen § 14 Absatz 3 Feuerwerk oder andere pyrotechnische 
Gegenstände verkauft oder abgibt,

26. entgegen § 14 Absatz 5 als verantwortliche Betreiberin oder ver-
antwortlicher Betreiber einer Verkaufsstelle, eines Kaufhauses 
oder eines Einkaufszentrums (Mall) mehr als die nach der Flä-
che der Verkaufsfläche oder des Geschäftsraumes höchstens zu-
lässige Personenzahl einlässt oder Aufenthaltsanreize schafft,

27. entgegen § 14 Absatz 6 Weihnachtsmärkte, Jahrmärkte, Kunst- 
und Gebrauchtwarenmärkte (Flohmärkte), Spezialmärkte oder 
Volksfeste veranstaltet,

28. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin 
oder verantwortlicher Betreiber eine Gaststätte für den Publi-
kumsverkehr öffnet oder keine Vorkehrungen zur Steuerung der 
Kaufabwicklung oder zur Vermeidung von Menschenansamm-
lungen trifft,
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nach § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes nicht für 
einen Zeitraum von zehn Tagen nach der Einreise absondert, so-
weit keine Ausnahme nach § 22 Absatz 1 bis 5 oder § 23 vor-
liegt,

48. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 2 als Einreisende, Einreisender, 
Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risikogebiet nach 
§ 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes in dem Zeitraum 
der Absonderung Besuch von Personen empfängt, die nicht zum 
eigenen Hausstand gehören,

49. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 2 eine Person, die der Verpflichtung 
zur Absonderung nach § 21 Absatz 1 Satz 1 unterliegt, besucht,

50. entgegen § 21 Absatz 2 Satz 1 als Einreisende, Einreisender, 
Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risikogebiet nach 
§ 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes nicht unverzüglich 
das zuständige Gesundheitsamt kontaktiert und auf das Vorlie-
gen der Verpflichtung zur Absonderung nach § 21 Absatz 1 hin-
weist, soweit keine Ausnahme nach § 22 Absatz 7 vorliegt,

51. entgegen § 21 Absatz 2 Satz 7 als Einreisende, Einreisender, 
Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risikogebiet nach 
§ 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes beim Auftreten 
von typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 
Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach Einreise 
nicht unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt informiert, 
soweit keine Ausnahme nach § 22 Absatz 7 vorliegt,

52. entgegen § 22 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b oder Nummer 4 
Buchstabe a oder Buchstabe b eine Bescheinigung nicht wahr-
heitsgemäß ausstellt,

53. entgegen § 22 Absatz 6 Satz 2 beim Auftreten von typischen 
Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacks-
verlust binnen zehn Tagen nach Einreise nicht zur Durchführung 
eines Tests eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum auf-
sucht,

54. entgegen § 24 am 31. Dezember 2020 in der Zeit von 14 Uhr bis 
6 Uhr des Folgetages alkoholische Getränke ausschenkt, abgibt 
oder verkauft,

55. entgegen § 25 Satz 1 und 2 im Zeitraum vom 31. Dezember 
2020 bis einschließlich 1. Januar 2021 in den im Amtsblatt be-
sonders ausgewiesenen öffentlichen Straßen, Plätzen oder in 
Grünanlagen sich aufhält oder dort Feuerwerk oder andere pyro-
technische Gegenstände verwendet und keine Ausnahme nach 
Satz 4 vorliegt,

56. entgegen § 26 im Zeitraum vom 31. Dezember 2020 bis ein-
schließlich 1. Januar 2021 Versammlungen im Sinne von Arti-
kel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Ber-
lin durchführt,

57. entgegen § 26 im Zeitraum vom 31. Dezember 2020 bis ein-
schließlich 1. Januar 2021 an einer Versammlung im Sinne von 
Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von 
Berlin teilnimmt.

§ 30 
Übergangsvorschrift

Für bis zum 16. Dezember 2020 auf Grund der SARS-CoV-2-In-
fektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 562), die 
zuletzt durch Verordnung vom 26. November 2020 (GVBl. S. 922) 
geändert worden ist, bereits eingeleitete Ordnungswidrigkeitenver-
fahren ist die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung in der je-
weils zum Tatzeitpunkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 31 
Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 10. Januar 2021 außer 
Kraft.

29. entgegen § 15 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder ver-
antwortlicher Betreiber einer Kantine die Einhaltung der Hygie-
ne- und Abstandsregeln nicht gewährleistet,

30. entgegen § 16 Absatz 1 Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und 
vergleichbare Angebote zu touristischen Zwecken durchführt,

31. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin 
oder verantwortlicher Betreiber eines Hotels, Beherbergungsbe-
triebes, einer Ferienwohnung und ähnlicher Einrichtung 
Übernachtungen anbietet und keine Ausnahme nach Satz 2 vor-
liegt,

32. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 3 als verantwortliche Betreiberin 
oder verantwortlicher Betreiber eines Hotels, Beherbergungsbe-
triebes, einer Ferienwohnung und ähnlicher Einrichtung nicht 
vor Abschluss eines Vertrages den Zweck der Vermietung oder 
Beherbergung der Gäste erfragt und diese nicht zusammen mit 
den erfassten Personaldaten des Gastes dokumentiert,

33. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 4 als Gast eines Hotels, Beherber-
gungsbetriebes, einer Ferienwohnung und ähnlicher Einrichtung 
die Angabe nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß macht,

34. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 Dienstleistungsgewerbe im Be-
reich der Körperpflege für den Publikumsverkehr öffnet oder 
Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege anbietet und kei-
ne Ausnahme nach Satz 2 vorliegt,

35. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 ein Prostitutionsgewerbe im Sin-
ne des Prostituiertenschutzgesetzes betreibt,

36. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 2 sexuelle Dienstleistungen mit 
Körperkontakt oder erotische Massagen in Anspruch nimmt,

37. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 Sport nicht kontaktfrei oder mit 
mehr als einer anderen Person ausübt und keine Ausnahme nach 
§ 18 Absatz 1 Satz 2 vorliegt,

38. entgegen § 18 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder ver-
antwortlicher Betreiber einer gedeckten Sportanlage, eines Fit-
ness- oder Tanzstudios oder einer ähnlichen Einrichtung diese 
oder dieses für andere als die dort zulässige Nutzung öffnet,

39. entgegen § 18 Absatz 3 den Wettkampfbetrieb ohne ein Nut-
zungs- und Hygienekonzept des jeweiligen Sportfachverbandes 
durchführt, dessen Regeln nicht beachtet oder Zuschauende zu-
lässt,

40. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin 
oder verantwortlicher Betreiber eines Schwimmbades, dieses 
für andere als die dort zulässige Nutzung öffnet,

41. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 2 Frei- oder Strandbäder nutzt,
42. entgegen § 19 Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, Mu-

seen, Gedenkstätten und kulturelle Veranstaltungsstätten in öf-
fentlicher oder privater Trägerschaft für den Publikumsverkehr 
öffnet,

43. entgegen § 20 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder ver-
antwortlicher Betreiber eine Tanzlustbarkeit oder ein ähnliches 
Unternehmen für den Publikumsverkehr öffnet,

44. entgegen § 20 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder ver-
antwortlicher Betreiber Saunen, Dampfbäder, Thermen oder 
ähnliche Einrichtungen öffnet,

45. entgegen § 20 Absatz 3 Vergnügungsstätten im Sinne der Bau-
nutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 1999 (BGBl. I S. 2020), Freizeitparks, Betriebe für 
Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettvermitt-
lungsstellen und ähnliche Betriebe für den Publikumsverkehr 
öffnet,

46. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 sich als Einreisende, Einreisen-
der, Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risikogebiet 
nach § 2 Nummer 17 des Infektionsschutzgesetzes nach der Ein-
reise nicht unverzüglich auf direktem Weg in die eigene Häus-
lichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begibt, soweit 
keine Ausnahme nach § 22 Absatz 1 bis 5 vorliegt,

47. entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 sich als Einreisende, Einreisen-
der, Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risikogebiet 
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Anlage 
(zu § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d)

Benennung der Bereiche in denen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist

I. Straßen
1. Alte Schönhauser Straße im Ortsteil Mitte,
2. Bergmannstraße im Ortsteil Kreuzberg,
3. Bölschestraße im Ortsteil Friedrichshagen,
4. Friedrichstraße im Ortsteil Mitte,
5. Hermannstraße im Ortsteil Neukölln,
6. Karl-Liebknecht-Straße im Ortsteil Mitte,
7. Karl-Marx-Straße im Ortsteil Neukölln,
8. Kurfürstendamm in den Ortsteilen Wilmersdorf und Charlottenburg,
9. Rathausstraße im Ortsteil Mitte,

10. Schloßstraße im Ortsteil Steglitz,
11. Sonnenallee im Ortsteil Neukölln,
12. Tauentzienstraße in den Ortsteilen Charlottenburg und Schöneberg,
13. Turmstraße im Ortsteil Moabit,
14. Unter den Linden im Ortsteil Mitte,
15. Wilmersdorfer Straße im Ortsteil Charlottenburg

II.Plätze
1. Alexanderplatz,
2. Bebelplatz,
3. Boxhagener Platz,
4. Breitscheidplatz,
5. Europaplatz,
6. Hardenbergplatz,
7. Hermannplatz,
8. Lausitzer Platz,
9. Leipziger Platz,
10. Olympischer Platz, sofern dort oder im Olympiastadion Veranstaltungen, insbesondere Fußballspiele, stattfinden,
11. Pariser Platz,
12. Potsdamer Platz,
13. Rosa-Luxemburg-Platz,
14. Rosenthaler Platz,
15. Washingtonplatz,
16. Wittenbergplatz

III.Sonstige Orte
1. Altstadt Spandau,
2. Hackescher Markt,
3. Kottbusser Tor,
4. Lustgarten
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Artikel 2 
Änderung der Krankenhaus-Covid-19-Verordnung

In § 11 Satz 1 der Krankenhaus-Covid-19-Verordnung vom 3. No-
vember 2020 (GVBl. S. 858), die durch Verordnung vom 12. Novem-
ber 2020 (GVBl. S. 881) geändert worden ist, werden die Wörter „Tag 
des Außerkrafttretens der SARS-CoV-2 Infektionsschutzverordnung 
in der jeweils geltenden Fassung“ durch die Angabe „10. Januar 
2021“ ersetzt.

Artikel 3 
Änderung der Pflege-Covid-19-Verordnung

§ 9 der Pflege-Covid-19-Verordnung vom 10. November 2020, 
die durch Verordnung vom 14. November 2020, die am 15. Novem-
ber 2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von 
Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. 
S. 106), das zuletzt durch Artikel V des Gesetzes vom 9. November 
1995 (GVBl. S. 764) geändert worden ist, verkündet und mit Datum 
vom 20. November 2020 nachträglich im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin (GVBl. S. 889) bekanntgemacht worden ist, geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:

Berlin, den 14. Dezember 2020

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

Dilek  K a l a y c i
Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung

„§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft; sie tritt mit Ablauf des  
10. Januar 2021 außer Kraft.“

Artikel 4 
Änderung der Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung

In § 4 der Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung vom 24. Novem-
ber 2020 (GVBl. S. 894) werden die Wörter „Tages des Außerkraft-
tretens der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung“ durch die 
Angabe „10. Januar 2021“ ersetzt.

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 16. Dezember 2020 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 
2020 (GVBl. S. 562), die zuletzt durch Verordnung vom 26. Novem-
ber 2020 (GVBl. S. 992) geändert worden ist, außer Kraft.
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